
Präambel

Die Stadt Plattling im Landkreis Deggendorf erlässt auf Grund
x der §§ 2 Abs. 1, 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB)
x des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
x des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
x der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
x der Planzeichenverordnung (PlanzV)
in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung, den Bebauungsplan mit integrierter 
Grünordnung "GE Pankofen Irlwiesen Neu" als Satzung.

§1
Räumlicher Geltungsbereich

Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung "GE Pankofen Irlwiesen 
Neu" ist die Planzeichnung M 1:1000 vom 20.03.2017 maßgebend.
Sie ist Bestandteil dieser Satzung.

§2
Bestandteile der Satzung

Der Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "GE Pankofen Irlwiesen Neu" besteht aus:
1) Planzeichnung (M 1:1.000) mit zeichnerischem Teil vom 20.03.2017 mit  Übersichtslageplan und den 

Planlichen und Textlichen Festsetzungen
   2) Begründung mit Umweltbericht vom 20.03.2017

Stadt     , den 23.03.2017, ___________________________
Plattling Erich Schmid, 1. Bürgermeister

Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss (§2 Abs. 1 BauGB)
Der Stadtrat von Plattling hat in der Sitzung vom 11.04.2016 den Bebauungsplan mit integrierter 
Grünordnung "GE Pankofen Irlwiesen Neu" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
02.05.2016 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Frühzeitige Bürgerbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB)
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und 
Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung "GE Pankofen 
Irlwiesen Neu" in der Fassung vom 11.04.2016 hat in der Zeit vom 10.05.2016 bis 13.06.2016
stattgefunden.

3. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung "GE Pankofen Irlwiesen 
Neu" in der Fassung vom 11.04.2016 hat in der Zeit vom 10.05.2016 bis 13.06.2016 stattgefunden.

4. Billigungs- und Auslegungsbeschluss
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 25.07.2016 den Entwurf  des Bebauungsplanes mit integrierter 
Grünordnung "GE Pankofen Irlwiesen Neu" i. d. F. vom 25.07.2016 gebilligt. Gleichzeitig wurde der 
Auslegungsbeschluss gefasst. Dieser wurde am 03.08.2016 ortsüblich bekannt gemacht.

5. Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)
Die öffentliche Auslegung zum Entwurf des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung 
"GE Pankofen Irlwiesen Neu" in der Fassung vom 25.07.2016 erfolgte in der Zeit vom 11.08.2016 bis 
einschließlich 12.09.2016.

6. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)
Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung "GE Pankofen Irlwiesen Neu" in 
der Fassung vom 25.07.2016 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 BauGB in der Zeit vom 11.08.2016 bis einschließlich 12.09.2016 beteiligt.

7. Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB)
Die Stadt hat mit Beschluss vom 20.03.2017 den Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "GE 
Pankofen Irlwiesen Neu" in der Fassung vom 20.03.2017 als Satzung beschlossen.

Stadt , den 23.03.2017, ___________________________
Plattling Erich Schmid, 1. Bürgermeister

8. Inkrafttreten (§ 10 Abs. 3 BauGB)
Der als Satzung beschlossene Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "GE Pankofen Irlwiesen 
Neu" wurde am 24.03.2017 gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in der Fassung vom 20.03.2017 ortsüblich 
bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "GE Pankofen Irlwiesen Neu" mit Begründung wird 
seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Stadt zu jedermann Einsicht bereitgehalten und 
über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit rechtswirksam. Auf 
die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB ist 
hingewiesen worden.

Stadt , den 27.03.2017, ___________________________
Plattling            Erich Schmid, 1. Bürgermeister

Fernwasserleitung 
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Ausgleichsfläche Nr.6 
(siehe Plan "Ökokonto Irlwiesen")

Ausgleichsfläche Nr.5 
(siehe Plan "Ökokonto Irlwiesen")

Ausgleichsfläche Nr.2
(siehe Plan "Ökokonto Irlwiesen")
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1.0   ART DER BAULICHEN NUTZUNG
II.   PLANLICHE FESTSETZUNGEN

1.1
(§ 9, Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

eingeschränktes Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO 1990 
(mit Einschränkung siehe Punkt IV., Punkt 6.0)
unzulässig sind:
x Ausnahmen gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 
        (Betriebsleiterwohnungen) 
x Einzelhandelsbetriebe mit folgenden Sortimenten für den 

Nahversorgungsbedarf, bzw. innenstadtrelevanten 
       Sortimenten:

Sortimente für den Nahversorgungsbedarf:
        - Nahrungs- und Genussmittel, Getränke 

Innenstadtrelevaten Sortimente:
        - Arzneimittel, medizinische und orthopädische Produkte
        - Baby- und Kinderartikel
        - Bekleidung
        - Brillen und Zubehör, optische Erzeugnisse
        - Bücher, Zeitungen, Zeitschriften   
        - Drogerie- und Parfümeriewaren
        - Elektronikartikel (Unterhaltungselektronik ("braune Ware"), 
          Haushaltselektronik ("weiße Ware"), Computer und 
          Zubehör, Foto, Film)
        - Glas, Porzellan, Keramik, Geschenkartikel, Haushaltswaren
        - Haus- und Heimtextilien, Bettwaren
        - Lederwaren
        - Papier- und Schreibwaren, Bürobedarf
        - Schuhe
        - Spielwaren
        - Sport- und Campingartikel
        - Uhren und Schmuck

GE(e)

2.0   MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

5.0   SONSTIGE PLANZEICHEN UND FESTSETZUNGEN

3.0   BAUWEISE, BAUGRENZEN

4.0   VERKEHRSFLÄCHEN 

Baugrenze3.1

(§ 9, Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16, §19, § 20 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung4.1

hier: öffentlicher Feldweg für den
land- und forstwirtschaftlichen Verkehr

L 

Das nachfolgend genannte Nutzungsmaß bezieht sich immer auf das maximal zulässige 
Höchstmaß - Mindestwerte werden nicht festgelegt! 

GRZ:             maximal zulässige Grundflächenzahl 0,8
WH /FH:      maximal zulässige Wandhöhe / Firsthöhe:

    GE(e) 1: 12,00 m 
    GE(e) 2: 10,00 m 
    GE(e) 3:  7,50 m
    GE(e) 4:  7,50 m
    GE(e) 5: 12,00 m

5.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes "GE 
Pankofen Irlwiesen gesamt"   (§9, Abs. 7 BauGB) 
(Innenkante maßgebend)

3.2

Straßenbegrenzungslinie

Straßenverkehrsfläche öffentlich4.2

4.3

festgesetzte Bezugshöhe = max. zulässige Erdgeschosshöhe = 
fertiger Fußboden Erdgeschoss 
(§9, Abs. (3) BauGB)

5.2

Nutzungsartengrenze (§16, Abs. (5) BauNVO)
hier: unterschiedliche Wand- und Firsthöhe;
        unterschiedliche Festsetzungen zum Lärmschutz

5.3

Anbauverbotszone 40 m zum Fahrbahnrand der Autobahn A92
und 20 m zum Fahrbahnrand der Staatsstraße 
(Art. 23 BayStrWG)

5.4

hier: MehrzweckstreifenM

          WH         Es gilt das Maß von der festgesetzten Bezugshöhe Pkt. II. 5.2 bis zum 
                         Schnittpunkt der Außenfläche der Wand mit der Dachhaut oder bis zum 
                         oberen Abschluss der Wand, bzw. Oberkante Flachdach Attika.

          FH          Es gilt das Maß vom der festgesetzten Bezugshöhe Pkt. II. 5.2 bis zum 
                         obersten Punkt des Firstes.

a     abweichende Bauweise = wie offene Bauweise, jedoch 
    maximale Gebäudelänge gemäß der maximalen Länge der
    Baufenster.

Emissionsbezugfläche gemäß Schalltechnischem Gutachten vom 21.03.2016,
Hoock farny ingenieure

5.5

7.0   GRÜNFLÄCHEN

Laubbaum I. Ordnung (Straßenbaum), Artenauswahl nach Artenliste in den 
textlichen Festsetzungen zur Grünordnung, Punkt IV., 7.3, A, eine 
lagemäßige Standortverschiebung um bis zu maximal 5 m unter Einhaltung 
der Anzahl ist erlaubt.

zu pflanzende Einzelbäume und Gehölze:7.3

öffentliche Grünfläche / Straßenbegleitgrün
Entlang der Erschließungsstraße sind für jedes Baugrundstück max. 2 
Zufahrten in einer Breite von max. 8,0 m zulässig. Für diese Zufahrten darf 
das Straßenbegleitgrün unterbrochen werden.

7.1

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Laubbaum I. oder II. Ordnung, Artenauswahl gemäß Artenliste in den 
textlichen Festsetzungen zur Grünordnung, Punkt IV., 7.3, B und C, eine 
lagemäßig Standortverschiebung ist unter Einhaltung der Anzahl erlaubt.

7.3.1

7.3.3

8.0   FLÄCHEN UND MASSNAHMEN NATURSCHUTZ / LANDSCHAFTSPFLEGE 

8.2 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

E1 Pflanzung von 2-reihigen Gehölzpflanzungen bestehend aus Sträuchern 
(85%). Über die gesamte Länge wird die Pflanzung punktuell mit Bäumen II. 
Ordnung (15%) überstellt. Die Auswahl der Pflanzen hat gemäß der
Pflanzenliste Punkt IV., 7.3 zu erfolgen. 

E2a

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft = Ausgleichsfläche 

8.1

Sträucher (95%) und Bäume II. Ordnung (5%), Artenauswahl gemäß 
Artenliste in den textlichen Festsetzungen zur Grünordnung, Punkt IV., 7.3, 
C und D, Größe entsprechend der planlichen Angabe, Ausformung der 
Heckenstruktur unter Beibehaltung der Größe frei wählbar.

7.3.4

Pflanzung von 2-reihigen Gehölzpflanzungen bestehend aus Sträuchern 
(85%) und Bäumen II. Ordnung (15%) auf der gesamten Fläche. Die 
Auswahl der Pflanzen hat gemäß der Pflanzenliste Punkt IV., 7.3 zu 
erfolgen. 

Laubbaum I. Ordnung (Grünflächen), Artenauswahl nach Artenliste in den 
textlichen Festsetzungen zur Grünordnung, Punkt IV., 7.3, B, eine 
lagemäßige Standortverschiebung um bis zu maximal 5 m unter Einhaltung 
der Anzahl ist erlaubt.

7.3.2

private Grünfläche7.2

6.0 VERSORGUNGS- UND ENTSORGUNG
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Transformatorenstation6.1

E2b Pflanzung von 2-5-reihigen Gehölzpflanzungen bestehend aus Sträuchern 
(85%) und Bäumen II. Ordnung (15%) auf der gesamten Fläche. Die 
Auswahl der Pflanzen hat gemäß der Pflanzenliste Punkt IV., 7.3 zu 
erfolgen. 

hier: Laubbäume

zu erhaltenden Einzelbäume:7.4

315.20

9.0   FLÄCHEN UND MAßNAHMEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZ

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft 
zur Regelung des Wasserabflusses

       UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES

RRB
hier: Fläche für Regenrückhaltebecken

9.1

(§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Flurstücksgrenze mit Grenzstein1.

Flurstücksnummer2.

3. Bemaßung

4. Höhenlinien natürliches Gelände / Höhenpunkt, Bestand 

5,0

5. Böschung, Bestand

Pflanzung von Gehölzgruppen bestehend aus 5 - 10 Sträuchern auf 25% 
der gesamten Länge. Die Fläche wird mit einzelnen Baumgruppen aus 
Bäumen I. Ordnung (10%) überstellt. Die Auswahl der Pflanzen hat gemäß
der Pflanzenliste Punkt IV., 7.3 zu erfolgen. 

Wasserflächen;
hier: Renaturierung des Bachlaufes und neuer Grabenverlauf

9.2

7. bestehende Fernwasserleitungen mit beidseitigem Schutzstreifen
von je 3,0 m

6. Böschung, Planung

Pflanzung von 1-3-reihigen Gehölzpflanzungen bestehend aus Sträucher 
auf der gesamten Fläche. Die Auswahl der Pflanzen hat gemäß der
Pflanzenliste Punkt IV., 7.3 zu erfolgen. Entlang der Erschließungsstraße 
sind für jedes Baugrundstück max. 2 Zufahrten in einer Breite von max. 
8 m zulässig. Für diese Zufahrten darf der Pflanzstreifen unterbrochen 
werden.

E3

E4

Pflanzung von 3-reihigen Gehölzpflanzungen bestehend aus Sträuchern 
(85%) und Bäumen I. und II. Ordnung (15%) auf der gesamten Fläche. Die 
Auswahl der Pflanzen hat gemäß der Pflanzenliste Punkt IV., 7.3 zu 
erfolgen. 

E5

8. Sichtdreieck 3,0/70 m (zur Gemeindeverbindungsstraße)

III.  HINWEISE; KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE 
ÜBERNAHMEN

E6 Aufbau eines 3,0 - 10,0 m breiten Grünstreifens aus Wiesenansaat und 
Pflanzung einer Baumreihe mit Bäumen I. Ordnung in der gesamten 
Länge. Die Auswahl der Pflanzen hat gemäß der Pflanzenliste Punkt IV.,
7.3 zu erfolgen. 

2173/1

9. Teile der festgesetzen Ausgleichsflächen aus den Bebauungs-
plänen "GE Pankofen Irlwiesen", Teil I und II

10. Grabenverrohrung

315.90/

11. Baubeschränkungszone 100 m zum Fahrbahnrand der Autobahn A92

IV.   TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Dachform und2.1

Dachdeckung:2.2

Ausschließlich zulässige Dachformen und Dachneigungen:
- geneigte Dächer (Sattel-, Pult- und Flachdach, First 

parallel zur längeren Gebäudeseite) 
  Dachneigung Pultdach mind. 3° - max. 15°,
  Dachneigung Satteldach mind. 3°- max. 24°,
- Flachdach bis max. 3°, 
- Dachbegrünung erlaubt.

Dachoberflächen aus Lupfer, Blei, Zink oder Titanzink sind 
nicht erlaubt. Die Verunreinigung des Oberflächenwassers 
durch blanke metallische Deckungen ist auszuschließen 
(Nachweis des Systemherstellers beachten).

Fassadenmaterialien und -anstriche in greller, hochglänzender 
oder stark reflektierender Ausführung sind unzulässig. 

Fassadengestaltung:

Werbeanlagen/Beleuchtung

Dachüberstand: bei Pultdächern begrenzt auf  max. 1,00 m. 

4.0  WASSERWIRTSCHAFT (§9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)
Die Beseitigung des Wassers erfolgt im Trennsystem
Schmutzwasser
Das Schmutzwasser wird an die Kläranlage Plattling angeschlossen. Betriebe, die spezifische Abwässer 
produzieren, deren Menge über das normale Maß (Sozialabwasser) hinausgehen, können das Abwasser nur 
gedrosselt in den Schmutzwasserkanal einleiten. Abwasserintensive Betriebe wie Schlachterei, Molkerei etc. 
können nicht angeschlossen werden. 
Für Einleitungen, die nach der Abwasserverordnung genehmigungspflichtig sind, muss ein Antrag auf 
Indirekteinleitung gestellt werden. 

Niederschlagswasser allgemein
Generell darf kein Niederschlagswasser dem Kanal zugeführt werden.

Niederschlagswasser (Oberflächenwasser) von den Baugrundstücken
darf  den Entwässerungseinrichtungen der Staatsstraße St 2124 und der Autobahn A 92 nicht zugeleitet werden.

Eine Ableitung des Oberflächenwassers muss über Rigolen oder sonstige Versickerungsanlagen in den 
versickerungsfähigen Untergrund erfolgen. Das gesamte anfallende Oberflächenwasser soll möglichst in vollem 
Umfang auf dem Plangebiet versickert werden.
Die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) sowie die einschlägigen technischen Regeln sind zu 
beachten. Das Niederschlagswasser ist vor Einleitung in das Grundwasser durch Filterung durch eine bewachsene 
Oberbodenschicht zu reinigen. Dafür sind etwa 15% der befestigten Flächen und Dächer vorzusehen. Die bindige 
Deckschicht darf zur Versickerung nur punktuell durchstoßen werden. Ferner sind aufgrund des hohen 
Grundwasserstauers Vorkehrungen gegen aufsteigendes Grundwasser zu treffen.
Versickerungsanlagen bedingen hier einen größeren Aufwand.

Falls durch das Anlegen von Versickerungsanlagen keine ausreichende Entsorgung des Oberflächenwassers 
erfolgt, können auch über Rückhaltebecken gedrosselte Abflussmengen in den Schwarzgraben geleitet werden. 
Regenwasser darf aus dem Plangebiet nicht schneller ablaufen als vor der Bebauung.
Die Tiefe der Rückhaltemulden ist so auszubilden, dass ein Durchstoßen der natürlichen Deckschichten vermieden 
wird oder diese Deckschicht in ihrer Funktion wieder hergestellt werden und ein natürlicher, oberflächiger Abfluss 
zum Vorfluter (Schwarzgraben) gewährleistet ist. Die Deckschichten müssen in einer Stärke von mind. 60 cm 
erhalten bzw. wiederhergestellt werden. Während der Bauzeit und im Betrieb der Mulden ist ein Schwebstoffeintrag 
in den Schwarzgraben in Richtung Isarmündungsgebiet durch geeignete Maßnahmen wie Schaffung von 
breitflächigen Absetzzonen, Uferüberhöhungen etc. zu unterbinden. Das Vorschalten von Pumpensümpfen in Form 
von Containern ist dazu nicht ausreichend. Die Maßnahmen sind durch ökologische Bauleitung zeitnah zu 
überwachen.

unzulässig; es sind ausschließlich erforderliche Punktfundamente 
im Bereich der Säulen erlaubt. Zwischen Boden und 
Zaununterkante ist ein Abstand von 15 cm einzuhalten.

max. 2,50 m ab OK fertiges Gelände
Industriezaun feuerverzinkt oder Maschendrahtzaun

Zaunsockel:

Einfriedung

Dachaufbauten: Dachaufbauten für betriebliche Technik dürfen in den 
Dimensionen und Höhen nur gemäß den Vorgaben eines 
anlagebezogenen Genehmigungsverfahrens ausgeführt 
werden. 

Firmenschilder sind nur bis zu einer Höhe von 5,00 m zulässig.
An einer Grundstücksgröße von 15.000 m² ist ein eigener Werbepylon 
bis zu einer Höhe von 15,0 m zulässig.
Werbeanlagen, die auf die St 2124 und / oder die Autobahn A92 
ausgerichtet sind und durch eine ablenkende Wirkung die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Bundesstraße und / oder der 
Autobahn beeinträchtigen können, sind nicht zulässig.
Die eventuelle Beleuchtung des Geländes darf die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs auf der Staatsstraße 2124 und auf der 
Autobahn A92 nicht beeinträchtigen.
Zudem ist in geeigneter Weise dafür Sorge zu tragen, dass die 
Verkehrsteilnehmer durch die Beleuchtung von Fahrzeugen im 
Bereich des Baugebietes nicht geblendet oder irritiert werden.
Geplante Werbeanlagen sind der Autobahndirektion Südbayern, 
Dienststelle Regensburg zur Abstimmung bzw. Genehmigung 
vorzulegen. Dies gilt insbesondere für Werbepylone.

1.0 FESTSETZUNGEN NACH BAUGB UND BAUNVO

Sie sind zwingend mit wasserdurchlässiger Befestigung zu gestalten (z. B. Rasenfugenpflaster, 
Rasengittersteine, Schotterrasen, Ökopflaster, oder andere wasserdurchlässige Belagsarten).

1.5 Stellplätze, Ausstellungs- und Lagerflächen: (§ 9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB)

1.1 Wandhöhe / Firsthöhe (§ 9, Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen (§ 22 BauNVO)
Für das Baugebiet gilt abweichende Bauweise:
Es wird keine Ober- bzw. Untergrenze für die Gebäudelänge festgesetzt. Die notwendigen 
Abstandsflächen gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO sind einzuhalten. 
Die überbaubaren Grundstücksflächen der jeweiligen Bauparzellen sind durch Baugrenzen 
festgelegt. Die Baugrenzen dürfen durch bauliche Anlagen (Haupt- und Nebengebäude und 
Anbauten) nicht überschritten werden.

1.2

2.0 GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN NACH ART 81 BayBO 

maximal zulässige Erdgeschoßhöhe fertiger Fußboden

W
H

W
H W

H

Flachdach

Satteldach Pultdach

Die Wandhöhe ist das Maß von der festgesetzten Bezugshöhe bis zum Schnitt der Wand mit der 
Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand, bzw. Oberkante Flachdach Attika.
Die Firsthöhe ist das Maß von der festgesetzten Bezugshöhe  bis zum obersten Punkt des 
Firstes.
Ausnahme: Technisch bedingte Aufbauten (wie z.B. Kamine, Lüftungsanlagen usw.) dürfen die 
festgesetzte Wandhöhe überschreiten; sie dürfen in der Dimension und Höhe nur gemäß den 
Vorgaben eines für die Anlage durchgeführten Genehmigungsverfahrens ausgeführt werden. Die 
Größe dieser Anlagen wird auf maximal 10% der Dachfläche begrenzt. 

Schemaschnitte:

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Nicht überbaubare Grundstücksflächen
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen außerhalb der Baugrenzen sind nur 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 2 BauNVO und Stellplatz- und Lagerflächen zulässig.

1.4

maximal zulässige Erdgeschoßhöhe fertiger Fußboden

Abstandsflächen
Es gelten die Vorschriften des Art. 6 BayBO in der jeweils gültigen Fassung. 
Der Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO wird angeordnet. Für die Bemessung der Abstandsfläche ist die 
Wandhöhe maßgebend. Die abstandsrelevante Wandhöhe ist das Maß von der festgesetzten 
Bezugshöhe bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss 
der Wand.

1.3

3.0 AUFSCHÜTTUNGEN UND ABGRABUNGEN (§9 Abs.1 Nr.17 BauGB)
Abgrabungen von max. 0,50 m sind auf den Baugrundstücken ausgehend vom natürlichen Gelände 
zulässig.  Ausgehend vom natürlichen Gelände sind Aufschüttungen von max. 2,0 m auf den 
Baugrundstücken erlaubt.

Dachneigung:

7.4  WIESENFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1, Nr. 25 BauGB)

7.1  UMSETZUNG, PFLANZENQUALITÄTEN, MINDESTPFLANZGRÖSSEN (§ 9 Abs. 1, Nr. 15, 25 BauGB)

7.3  ZU VERWENDENDE GEHÖLZE (§ 9 Abs. 1, Nr. 20, 25 BauGB)

7.2  FESTSETZUNGEN INNERHALB DES BAUGRUNDSTÜCKES (§ 9 Abs. 1, Nr. 20, 25 BauGB)

Malus domestica 
Prunus avium 
Prunus padus 
Sorbus aucuparia 
Acer campestre 
Carpinus betulus

Wild-Apfel 
Vogel-Kirsche 
Trauben-Kirsche  
Eberesche 
Feld-Ahorn
Hainbuche

Die Neuansaaten sind mit standortgerechtem Saatgut mit hohem Kräuter- und Staudenanteil vorzunehmen.

PKW - Stellplätze
Für  Parkplätze ist innerhalb der Stellplatzflächen 1 Großbaum / Hochstamm je 5 Stellplätze  (bei 
gegenüberliegender Stellplatzanordnung je 10 Stellplätze = 2x5 Parkplätze) zu pflanzen.
Stellplätze im Anschluss an Gebäude sind davon ausgenommen. 
Die Baumpflanzungen sind durch geeignete Maßnahmen gegen Anfahren/Beschädigungen durch 
Fahrzeuge zu schützen (Poller, Granitfindlinge, Hochbord o.ä.).
Die im Parkplatzbereich vorgesehenen Bäume sind mit einer Baumscheibe von mindestens 
2,5 m x 2,5 m zu versehen.

Pflanzqualitäten:    
Bäume I. Ordnung: 
Bäume auf öffentl. Grund:  mind. Hochstamm, 3xv., STU 18-20 cm
Bäume auf priv. Grund:  mind. Hochstamm, 3xv., STU 16-18 cm

oder v. Heister, 200-250 cm
Bäume II. Ordnung: mind. Hochstamm, 3xv., STU 12-14 cm

oder v. Heister,  150-200 cm
Bei Hecken: Bäume     v. Heister,  100 -150 cm

Sträucher v. Str., mind. 3 - 5 Triebe, 60 - 100 cm

Die  zu begrünenden Flächen sind entsprechend den planlichen und textlichen Festsetzungen 
anzulegen, zu sichern und dauerhaft zu erhalten. Sie sind spätestens in der Pflanzperiode nach 
Erstellung der privaten und öffentlichen Erschließungsflächen fertigzustellen. 
Nachpflanzungen haben den festgesetzten Pflanzqualitäten zu entsprechen.
Die Pflanzenqualität muss den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) 
entsprechen. Für festgesetzte Bepflanzungen sind nur die Gehölze unter Punkt 3.0 zu verwenden. 
Für freiwachsende Hecken und Gehölzgruppen: Pflanzdichte 1 Stück / 1,50 m². 

7.2.2

Entlang von neu entstehenden Grundstücksgrenzen innerhalb einer Teilfläche des 
Gewerbegebietes ist auf jeder Seite der Grenze ein mindestens 3,0 m breiter Grünstreifen 
anzulegen. Dieser ist mit jeweils einer 2 reihigen Hecke aus Sträuchern (95 %) und Bäumen I. und 
II. Ordnung (5 %) (Pflanzenauswahl gemäß III. Punkt 3 der textl. Festsetzungen, Grünordnung) auf 
50% der Länge zu bepflanzen. 
Wird ein großes Baugrundstück in zeitlich versetzten Bauabschnitten bebaut, ist jeweils nur der 
Bauabschnitt, der beantragt wird, gemäß den grünordnerischen Festsetzungen zu begrünen. 

Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Tilia cordata

Berg-Ahorn
Spitz-Ahorn
Esche 
Stiel-Eiche
Winter-Linde

D) Sträucher

In den privaten Grünflächen ohne Pflanzauflagen und um das Gebäude sind ergänzend 
für strauchartige und bodendeckende Bepflanzung Ziersträucher zugelassen.
Eine Pflanzung von fremdländischen und/oder in ihrem Wuchscharakter landschaftsfremden Laub- und 
Nadelbäumen wie z.B. Pyramidenpappeln, Trauerweide, Hängebuche, Blaufichten i. Arten und Thujen ist 
nicht zulässig.

C) Bäume II. Ordnung

Cornus sanguinea 
Corylus avellana 
Cornus mas 
Euonymus europaeus 
Lonicera xylosteum 
Ligustrum vulgare 
Prunus spinosa 
Rhamnus frangula 
Rosa canina 
Salix caprea 
Sambucus nigra 
Viburnum opulus 
Viburnum lantana

Hartriegel 
Hasel 
Kornelkirsche 
Pfaffenhütchen 
Heckenkirsche 
Liguster 
Schlehe 
Faulbaum 
Hunds-Rose 
Sal-Weide  
Holunder 
Gemeiner Schneeball 
Wolliger Schneeball

Ein- und Durchgrünung des Baugrundstückes
Die privaten Grundstücks sind gemäß den Angaben, beschrieben unter E 1 - E 6 zu bepflanzen. 
Je angefangene 300 m² nicht überbauter bzw. befestigter Grundstücksfläche ist zur Durchgrünung 
des Baugebietes mindestens ein Laubbaum zu pflanzen. Durch Planzeichen bzw. textliche 
Festsetzungen festgesetzte Einzelbaumpflanzungen können angerechnet werden. 
Bei den freiwachsenden Hecken in den Grünstreifen ist die innere Heckenlinie buchtig auszubilden. 

7.2.1

B) Bäume I. Ordnung

Grad der Bodenversiegelung
Durch die nach Ziffer II. 1.3 außerhalb der Baugrenzen zulässigen baulichen Anlagen und 
durch die in § 19 Abs. 4 S.1 BauNVO bezeichneten Zufahrten darf die festgesetzte 
maximale GRZ von 0,8 nicht überschritten werden. 

7.2.3

Acer platanoides in Sorten
Ulmus x hollandica 'Lobel'
Tlia cordata 'Greenspire'

Spitzahorn in Sorten
Schmalkronige Stadtulme
Amerikanische Stadtlinde

Gehölzarten 
A) Straßenbäume

7.0  TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG

Die Oberflächentwässerung der privaten Grundstücke ist gemäß AT-DVWK M 153 zu bewerten. Erforderliche 
Anlagen zur Vorbehandlung des gesammleten Niederschlagswassers vor dem Einleiten in die öffentliche 
Rückhalteeinrichtung sind innerhalb der privaten Grundstücke zu errichten. Der Überlauf der Behandlungsanlage ist 
an die Regenwasserleitung anzuschließen.
Bei der Bemessung des Regenrückhaltebeckens ist das DWA-Merkblatt A 117 zu  beachten.

Für das Einleiten von Niederschlagswasser ist dann keine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich, wenn die 
Voraussetzungen der Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in 
oberirdische Gewässer (TRENOG) bzw. der Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem 
Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) vorliegen. Dies ist vom Planer in eigener Verantwortung zu 
prüfen. Auch für eine erlaubnisfreie Versickerung ins Grundwasser bzw. Einleitung in Oberflächengewässer sind die 
Vorgaben der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) in Verbindung mit den einschlägigen 
technischen Regeln (u. a. TRENOG, TRENGW, DWA-M153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit 
Regenwasser“, DWA-A 117 „Bemessung von Regenrückhalteräumen“, DWA-A 138 „Anlagen zur Versickerung von 
Niederschlagswasser“) zu beachten.

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen hat entsprechend den einschlägigen Vorschriften, insbesondere der 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe 
(Anlagenverordnung - VAWS) zu erfolgen. Auch in Katastrophenfällen (z. B. Deichbruch) sind eine Gefährdung 
sowie Schäden durch den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen auszuschließen. Dies betrifft insbesondere 
auch den Umgang mit Dieseltreibstoff während der Bauphase (z. B. Betankung von Baustellenfahrzeugen).

Lagerung wassergefährdender Stoffe
Hier sind folgende alternativ zu ergreifenden Maßnahmen zu beachten:
- Anlagen und Anlagenteile (z.B. Behälter, Rohrleitungen) sollen so gesichert sein, dass sie bei Hochwasser oder 

ansteigendem Grundwasser nicht aufschwimmen oder ihre Lage verändern. Sie sollen mindestens eine 1,3-fache 
Sicherheit gegen Auftrieb der leeren Anlagen oder des leeren Anlagenteils haben (Bemessungswasserstand 
HW100 ca. 317,96 m ü. NN). Sie sollen geeignet bzw. zugelassen sein, den bei einer Überschwemmung 
auftretenden äußeren Wasserdruck und die Kräfte, die durch die Auftriebssicherung auf sie wirken, sicher 
aufnehmen zu können. Alle Anlagen und Anlagenteile sollen so aufgestellt werden, dass bis zum 
Bemessungswasserstand kein Wasser in Entlüftungs-, Befüll- oder sonstige Öffnungen eindringen kann, dass 
eine mechanische Beschädigung (z.B. durch Strömungsdruck oder Treibgut) ausgeschlossen ist und dass der 
Hochwasserabfluss durch die Anlage nicht beeinträchtigt wird.

Oder
- Anlagen und Anlagenteile sollen in einem ausreichend standsicheren Lagerraum bzw. Gebäudegeschoss (z.B. 

Keller) untergebracht werden, der für den Fall einer Überschwemmung bis zum maßgebenden 
Bemessungswasserstand auftriebssicher, druckwasserdicht und überströmungssicher ausgebildet ist. Notwendige 
Mauerdurchführungen einschließlich Fenster sollen dauerhaft dicht und standsicher ausgeführt werden, sofern sie 
überflutet werden können. Für Anlagenteile außer-halb des Lagerraumes gelten die o.g. genannten 
Anforderungen.

Oder
Anlagen und Anlagenteile sollen hochwasserfrei (Standort über HW100) aufgestellt werden.
- Für die Oberflächenwasserbeseitigung ist i. d. R. ein wasserrechtliches Verfahren durchzuführen.
- Wegen der geringen Grundwasserflurabstände ist davon auszugehen, dass bei Bauvorhaben Maßnahmen zur 

Bauwasserhaltung erforderlich werden. Für Bauwasserhaltungen ist eine wasserrechtliche Erlaubnis gem. Art. 
70 BayWG zu beantragen.

Festsetzungen bezogen auf die Lage in einem Gebiet mit Schutz vor einem HQ 100 der Isar:
- Mögliche Grundwasserstände bis Geländeoberkante sowie Grundwasserdruckhöhen bis mindestens zur 

HW100-Kote sind zu berücksichtigen. Durch aufsteigendes Grundwasser kann es zu örtlichen 
Überschwemmungen kommen. 

- Die Auftriebs- und Rückstausicherheit sowie die Dichtigkeit und Funktionsfähigkeit aller betroffenen Anlagen, 
einschließlich der Entwässerung, sind zu gewährleisten. 

- Durch das Bauvorhaben darf kein verstärkter Drängewasseranfall hervorgerufen werden. Dränungen und 
Grundwasserentspannungen sind nicht zulässig. Baugruben, Leitungsgräben u. ä. sind umgehend und vor allem 
dicht zu verfüllen. Die Dichtwirkung bindiger bzw. gering durchlässiger Bodenschichten darf nicht geschwächt 
werden. 

5.0  WEITERE FESTSETZUNGEN
Abwehrender Brandschutz:

Alle baulichen Anlagen müssen über befestigte Straßen und Wege 
erreichbar sein. Die Flächen für die Feuerwehr auf dem Grundstück 
einschließlich ihrer Zufahrten müssen dem Art. 31 BayBO und DIN 14090 
entsprechen. 

Im Rahmen der Einzelbaugenehmigung muss der Bauwillige den 
Löschwasserbedarf im Rahmen des Brandschutznachweises ermitteln 
und die notwendigen Mengen, sofern und soweit sie über das vom 
öffentlichen Netz oder auf sonstige Weise von der Stadt Plattling oder 
anderen Versorgungsträgern bereitgestellte Maß von 96 m³/h über 
mind. 2 Stunden (= insgesamt mind. 192 m³ in 2 Stunden) gemäß 
DVGW-Merkblatt W 405 hinausgehen, auf seinem Baugrundstück 
bereitstellen (Zisternen, Löschwasserteich). 

6. LÄRMSCHUTZ (§ 9 Abs. 1, Nr. 24 BauGB)
Das Plangebiet ist nach § 1 BauNVO hinsichtlich der maximal zulässigen Geräuschemissionen gegliedert. 
Zulässig sind nur Betriebe und Anlagen, deren Ge}räusche in ihrer Wirkung auf maßgebliche 
Immissionsorte im Sinne von Nr. A.1.3 der TA Lärm die in der folgenden Tabelle angegebenen 
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691:2006_12 weder während der Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 
noch nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) überschreiten:

SEK: Emissionsbezugsfläche = Grundstücksfläche des jeweiligen Gewerbegebeites GEe 1-5 abzüglich 
der unter Planzeichen Punkt II., 8.1, 8.2 und 9.1 festgesetzten Flächen und bzw. Flächen gemäß 
Planzeichen Punkt II., 5.4

Die Einhaltung der zulässigen Emissionskontingente ist nach den Vorgaben der DIN 45691:2006_12, 
Abschnitt 5 zu prüfen. Die Ermittlung der Immissionskontingente er}folgt nach DIN 45691:2006_12, 
Abschnitt 4.5 unter ausschließlicher Berücksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfung.

Überschreitungen der Emissionskontingente auf Teilflächen sind nur dann möglich, wenn diese 
nachweislich durch Unterschreitungen anderer Teilflächen des gleichen Betriebes/Vorhabens so 
kompensiert werden, dass die für die untersuchten Teilflächen in der Summe verfügbaren 
Immissionskontingente eingehalten werden.

Die Festsetzung von Emissionskontingenten gilt nicht für Immissionsorte mit einer Schutzbedürftigkeit 
eines Gewerbegebiets.

Genehmigungsfreistellung: Gemäß Art. 58, Abs. 1 Satz 1 BayBO wird die Anwendung der 
Genehmigungsfreistellung für gewerbliche Bauvorhaben ausgeschlossen.

8

7.5  LAGE VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN (§ 9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB)

7.8  AUSGLEICHSFLÄCHE (§ 9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB)

Die festgesetzten Pflanzflächen sind von Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom, Wasser, 
Abwasser, Post, Gas etc.) ausdrücklich freizuhalten, um die Pflanzung und den langfristigen Erhalt 
der geplanten Gehölze zu gewährleisten.
Die jeweiligen Abstände nach den entsprechenden Richtlinien sind einzuhalten.

Bauantrag / Freiflächengestaltungsplan
Zum Bauantrag ist ein fachlich qualifizierter Freiflächengestaltungsplan mindestens im M 1 : 500 vorzulegen, der 
das Ausmaß und die Höhe der geplanten Aufschüttungen und Abgrabungen, Lage und Gestaltung eventuell 
erforderlicher Stützmauern, sowie die Gestaltung der Freiflächen, insbesondere das innere 
Erschließungssystem, die Lage der Stellplätze, die Gestaltung der Pkw - Parkflächen, einschließlich der 
Großbaumüberstellung sowie Lage, Größen und Pflanzenauswahl privater Pflanzflächen aufzeigt. Ebenso sind 
die notwendigen Feuerwehrzufahrten, mit Rettungswegen und Aufstellflächen im Freiflächengestaltungsplan 
zum jeweiligen Bauantrag aufzuzeigen. Dieser ist von einem/r qualifizierten Landschaftsarchitekt/in zu erstellen.

V. HINWEISE
Sicherstellung des Pflanzraumes1.
Großbäume:
Kleinbäume:
Gehölze:
Rasen:

3. Schutz der heimischen Insektenwelt

Baumgruben: 200 x 200 x 100 cm
Baumgruben: 150 x150 x 80 cm
Auftrag Oberboden: 20 - 30 cm
Auftrag Oberboden: 10 - 15 cm

7.6  FREIFLÄCHENGESTALTUNGSPLAN  (§ 9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB)

Bei der Außenbeleuchtung sollen ausschließlich insektenunschädliche Lampen 
(Natriumdampf-Lampen) verwendet werden.

7.7 PFLANZENBEHANDLUNGSMITTEL (§ 9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB)
Der Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und mineralischen Düngemitteln ist auf den festgesetzten 
Vegetationsflächen zum Schutz des Grundwassers sowie von Tieren und Pflanzen und im Hinblick auf eine 
möglichst standortgemäße und naturnahe Artenzusammensetzung nicht zulässig.

Grenzabstände
Die Grenzabstände gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten:
Zu Nachbargrundstücken: 2,0 m bei Einzelbäumen u. Heistern, 
                                                                        sowie Sträuchern über 2,0 m Wuchshöhe

0,5 m bei Sträuchern bis zu einer Wuchshöhe von
max. 2,0 m

Zu landwirtschaftlichen Grundstücken: 4,0 m bei Einzelbäumen u. Heistern, 
                                                                        sowie Sträuchern über 2,0 m Wuchshöhe
                                                              2,0 m bei Sträuchern bis zu einer Wuchshöhe von

max. 2,0 m
Im Übrigen wird auf die Vorgaben des AGBGB verwiesen.

2.

7.9  MASSNAHMEN ZUM ARTENSCHUTZ

Die zu erbringende Ausgleichsfläche wurde mit einer Größe von 40.020 m² berechnet.
Dabei wurden bei der Eingriffsbilanzierung nur die Flächen ohne Baurecht berücksichtigt. Hierfür wird intern die 
Ausgleichsfläche Nr. 1N (Flurnummern 2146 (TF), 2145/2 (TF), Gemarkung Pankofen) und 
Nr. 1S (Flurnummern 2140 (TF), 2142/1, 2139 (TF), 2146, Gemarkung Pankofen) erbracht 
(siehe Plan "Ökokonto Irlwiesen"). 
Die nördliche Fläche (= Fläche Nr. 1 N) wurde bereits als Ausgleichsfläche angelegt. Hier wurde eine extensive 
Wiesenfläche mit Gehölzpflanzung umgesetzt. Die Fläche ist im Bebauungsplan lagemäßig genau festgelegt. 
Inzwischen wurde diese Fläche im Jahr 2010 als Biotop kartiert. Die rechnerische Größe der Fläche 1N beträgt 
3.356 m².
Im Bereich der südlichen Ausgleichsfläche  (= Fläche Nr. 1 S) ist die Entwicklung einer extensiven 
Wiesenfläche mit Gehölzpflanzungen und die Renaturierung des „Schwarzgrabens“ vorgesehen. 

Festgesetzte Pflegemaßnahmen für die interne Ausgleichsfläche Nr.1S:
Maßnahmen zur Entwicklung einer extensiven Wiese mit Gehölzpflanzungen und die Renaturierung des 
„Schwarzgrabens“:

- Abtrag des nährstoffreichen Oberbodens in Teilbereichen zur Ausmagerung der Flächen
- Anlage von leichten Geländemulden mit leicht welligen, aber mähbarem Relief
- Ansaat mit autochthonem Saatgut
- in den Randbereichen Ausbildung von flachen mähbaren Böschungen
- Pflanzung von Laubbäumen I. und II. Ordnung autochthoner Herkunft nach Artenliste in den textlichen 

Festsetzungen zur Grünordnung Punkt IV. 7.3.
- Pflanzung von Gehölzgruppen nach Artenliste in den textlichen Festsetzungen zur Grünordnung 

Punkt IV. 7.3. (Sträucher und Bäume II. Ordnung)
- Grabenverlauf mäandrierend mit unterschiedlichen Böschungsneigungen herstellen
- Einbringung verschiedener Substratstrukturen (Kies, größere Steine, Totholz) im Bereich des 

Grabenverlaufs

Pflegemaßnahmen:
- 2-malige Mahd der Wiesenfläche im Jahr, 1. Schnittzeitpunkt nicht vor dem 15. Juni
- Entfernung des Mähgutes
- Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel
- die Verwendung eines Schlegelmähers ist nicht erlaubt 
- nach 3-5 Jahren 1-malige Mahd im Jahr, erster Schnitt nicht vor dem 1. Juli
- extensive Grabenunterhaltung bzw. Grabenräumung
- bei der Räumung des Grabens ist auf den mäandrierenden Grabenverlauf Rücksicht zu nehmen

Durch die Aufwertung zu einer extensiven Wiese mit unterschiedlichen Habitatstrukturen und Renaturierung 
des „Schwarzgrabens“ in diesem Bereich wird die vorhandene Fläche so aufgewertet, dass ein Faktor von 1,5 
anzusetzen ist. 
Das bedeutet, dass für eine tatsächliche Fläche von 9.801 m² eine rechnerische Ausgleichsfläche von 
14.702 m² anzusetzen ist.

Somit können rechnerisch 18.058 m² innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes erbracht werden. 
Es müssen noch 21.962 m² extern erbracht werden. Diese werden vom "Ökokonto Irlwiesen" abgebucht.
Der Plan "Ökokonto Irlwiesen"  im M 1:2.000 mit den darin festgesetzten Abbuchungen A, B und E für den 
Bebauungsplan "GE Pankofen Irlwiesen Neu" und den festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen ist Bestandteil des 
Bebauungsplanes.
Die den Bebauungsplänen "GE Pankofen Irlwiesen" Teil I und Teil II im "Ökokonto Irlwiesen" zugeordneten 
Abbuchungen A und B sind weiterhin für die bereits bebauten Flächen festgesetzt.

M-01: zeitliche Festsetzung zu Baufeldfreimachung und Erdarbeiten
Alle Gehölzbestände, aber auch sämtliche Hochstauden-, Seggen-, Röhrichtbestände und Altgrasfluren, 
die aufgrund eines bau- oder anlagebedingten Vorgehens absehbar betroffen sind, sind nur außerhalb 
der Vogelbrutzeit gem. § 39 BNatSchG (Vogelbrutzeit: 1. März bis 30. September) zu entfernen oder 
durch eine wiederkehrende Vergrämungsmahd bis zur Bauzeit als Brutplatz nicht nutzbar zu halten. Die 
zeitgerechte Ausführung der Maßnahmen ist von einer Umweltbaubegleitung (UBB) sicherzustellen, der 
Unteren Naturschutzbehörde Deggendorf mitzuteilen und in Wort und Bild zu dokumentieren.

Die geplante Verfüllung des Schwarzgrabens im Süden des Geltungsbereichs auf Fl.-St. Nr. 2175 
(Teilflächen), Gem. und Gemarkung Plattling ist zum Schutz von Amphibien und Brutvögeln nur 

außerhalb der Vogelbrutzeit gem. § 39 BNatSchG durchzuführen.
Die Abschub- oder Erdarbeiten in potentiellen Habitaten der Zauneidechse entlang der lückigen 
Ruderalflur im Südosten des Geltungsbereichs auf Fl.-St. Nr. 2146, Gem. und Gemarkung Plattling sind 
zur Vermeidung von Verlusten, v. a. an Entwicklungsformen (Gelegen) der Art nur im Zeitraum zwischen 
Mitte April bis Mitte Mai zulässig. Sie ist nur bei trockener Witterung durchzuführen, so dass im Gebiet 

vorhandenen Tieren die Möglichkeit zur Abwanderung (vgl. CEF-01) bleibt.
Der Oberbodenabschub zum o. g. Termin ist in enger Abstimmung mit einer UBB durchzuführen. Als 
UBB ist eine Fachperson mit guten faunistischen und artspezifischen Kenntnissen der betroffenen Art zu 
bestellen. Die Durchführung der Maßnahmen ist der bestellten UBB frühzeitig anzukündigen. Die 
zeitliche und fachlich einwandfreie Durchführung der Maßnahme ist nachvollziehbar in Wort und Bild zu 
dokumentieren. Die Vorgaben zum Oberbodenabschub können beim Ausschluss eines 
Vorkommens der Art im Geltungsbereich durch eine fachlich ausreichende Kartierung (mit mind. 
vier Begehungen) entfallen.

M-02: Erhalt von potentiellen Ruhe- und Fortpflanzungsstätten
Um vermeidbare Verluste von Quartieren oder Tötung/Verletzung von europarechtlich geschützten 
Fledermausarten zu vermeiden, sind alle Bäume mit artenschutzrechtlich relevanten Strukturen wie 
Baumhöhen oder Spalten entlang des Schwarzgrabens Fl.-St. Nr. 2139 bzw. 2175 (Teilflächen), Gem. 
und Gemarkung Plattling im Süden des Geltungsbereichs zu erhalten, vgl. Punkt II., 7.4.

M-03: Sicherung von wertgebenden Habitaten vor baubedingten Beeinträchtigungen
Wertgebende Altbaumbestände entlang des Schwarzgrabens auf Fl.-St. Nr. 2139 bzw. 2175 
(Teilflächen), Gem. und Gemarkung Plattling (vgl. Punkt II., 7.4.) aber auch das bestehende und zu 
erhaltende Retentionsbecken im Geltungsbereich auf Fl.-St. Nr. 2145/7 Gem. und Gemarkung Plattling 
sind vor baubedingten Beeinträchtigungen (z. B. im Rahmen der Verfüllung des Schwarzgrabens) durch 
geeignete Vermeidungsmaßnahmen zu schützen. Als geeignete Maßnahmen kommen Bau- oder 
Baumschutzzäune entsprechend DIN 18920 bzw. RAS-LP 4 in Frage. Die durchführenden Firmen sind 
durch die UBB bezüglich dieser Bereiche und Maßnahmen einzuweisen. Die getroffenen Maßnahmen 
sind von der UBB zu dokumentieren, ihre Wirksamkeit ist im Bauverlauf zu überwachen.

M-04: Verminderung von betriebsbedingten Störungen an bedeutsamen Verbund- und 
Jagdlebensräumen von Fledermäusen
 Um die Störungen durch betriebsbedingte Lichtemissionen so gering wie möglich zu halten werden
 folgende Maßnahmen für neu zu erstellende Beleuchtungseinrichtungen festgesetzen: 
x Verbindlicher Einsatz von UV-armen Leuchtmitteln wie LED-Leuchtkörper oder 

Natriumdampflampen für Außen und Wegebeleuchtung zur Reduktion der Anlockwirkung auf 
nachtaktive Insektenarten (Beutetiere von Fledermausarten) 

x Verbindlicher Verzicht  auf Kugelleuchten und Beleuchtungseinrichtungen mit ungerichtetem frei 
strahlendem Beleuchtungsbereich im Bereich der an die Ausgleichsfläche im Süden des 
Geltungsbereichs angrenzenden Gewerbeflächen (Fl.-St. Nr. 2441/2, 2142, 2144/6, 2144/5, 2145/5, 
2145/6, 2146/6).

x Eine direkte Beleuchtung angrenzenden Ausgleichsfläche auf Fl.-St. Nr. 2140 (TF), 2142/1, 2146 ist 
unzulässig. Hier ist wo erforderlich auf den Einsatz von Beleuchtungseinrichtungen mit 
Hauptabstrahlwinkeln von unter 70° zur Beleuchtung bzw. den Einsatz von Gehäusen- und 
Beleuchtungseinrichtungen mit möglichst engem Abstrahlwinkel (z. B. über doppeltasymmetrische 
Reflektorkörper oder Blenden) zurückzugreifen.

M-05: Minimierung von baubedingten Beeinträchtigungen
Baubedingte Beeinträchtigungen an artenschutzrechtlich besonders bedeutsamen Habitaten durch 
temporär benötigte Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen sind zu vermeiden. Baustelleneinrichtungs- 
und Lagerflächen sind in Bereichen vorzusehen, die nur eine untergeordnete Bedeutung für 
gemeinschaftsrechtlich geschützte Arten aufweisen. Zur Bauausführung sind flächensparende 
Arbeitsweisen bzw. -techniken einzusetzen, die Eingriffe in nur temporär benötigte Flächen wie 
Arbeitsräume, soweit wie möglich minimieren.

CEF-01: vorgezogene Anlage von Habitatstrukturen und Eiablageplätzen für die Zauneidechse
Hierfür sind an zwei Stellen entlang der östlichen Flurgrenze Habitatstrukturen für die Art zu errichten. 
Als Strukturen (Abschnittslänge ca. 10-12 m, Breite ca. 1,5 bis 2,5 m, Höhe 1,0 bis 1,50 m) eignen sich 
Steinriegel (z. B. Feldsteine, Granitbruch) in Kombination mit einzelnen erdfreien Wurzeltellern und 
grobem Astwerk als Rückzugshabitat, die unter Anleitung einer fachlich qualifizierten, ökologischen UBB 
gem. Schemaskizze im Umweltbericht zu errichten sind. Dabei ist ein Geotextil einzubauen, um das 
Lückensystem vor Verfüllung und Durchwurzelung zu schützen. Als Eiablageplätze ist Feinsand (z. B. 
Flusssand) ca. 40-50 cm hoch einzubringen. Angrenzend an die Strukturen sind die hier geplanten 
Gehölze entsprechen lückig (Deckungsgrad ca. 40%), auszuprägen, um sowohl ausreichend 
Deckung/Schattenplätze als auch Besonnung zu ermöglichen.
Um den Ansprüchen als CEF-Maßnahme i. S. eines vorgezogenen Ausgleichs zu genügen, muss die 
Anlage der Habitatstrukturen bis Anfang April im Jahr der Anlage der Ausgleichsfläche abgeschlossen 
sein. Auf die Durchführung der CEF-Maßnahme kann beim Ausschluss eines Vorkommens der Art 
im Geltungsbereich durch eine fachlich ausreichende Kartierung (mind. vier Begehungen 
zwischen April- Juni) verzichtet werden.

CEF-02: kurzfristig wirksamer Ausgleich an ephemeren Kleingewässern für gemeinschaftsrechtlich 
geschützte Amphibienarten (v. a. Laubfrosch)
Um anlagen- und baubedingte Verluste an potentiellen ephemeren Kleingewässern zu vermeiden bzw. 
vorgezogen auszugleichen, wird die Anlage von 6 Stück Kleingewässern vorgegeben. 
Die Kleingewässer können bei geeignetem Untergrund (z. B. Lehmlinsen) mit Hilfe eines Baggers 
angelegt und anschließend durch ein Rüttelgerät (Rüttelplatte) verdichtet werden. Hierfür sollte 
geeignetes Material beim Abschub vorsorglich getrennt gelagert werden. Ist kein geeignetes Material 
vorhanden kann die Abdichtung durch Einbringen einer Lehm- oder Tonpackung bzw. auch durch 
Bentonit erfolgen. Werden die Gewässer im Winter bzw. Herbst erstellt sind sie ggf. im Frühjahr noch 
einmal mit der Rüttelplatte zu verdichten. Alternativ können Abschnitte des zu verfüllenden 
Schwarzgrabens als Mulden bzw. Stillgewässer verbleiben.
Die Kleingewässer sollten in sonnigen bis halbschattigen Bereichen in Gruppen angelegt werden und 
eine Größe von 2 m² bis 8 m² aufweisen. Sie sind an mind. zwei Uferseiten mit flachen Übergängen bis 
max. 60 cm Gewässertiefe auszubilden. Dabei ist ein keil- oder trichterförmiges Gewässerprofil 
herzustellen, um bei einem Absinken des Wasserspiegels einen Rückzug von Amphibienlarven zu 
ermöglichen. Ein periodisches Trockenfallen ist erwünscht, damit wird die Prädatorendichte (u. a. 
Libellenlarven) gesenkt und die Gewässereignung als Reproduktionsgewässer positiv beeinflusst.
Um den Anforderungen einer CEF-Maßnahme zu genügen, sind mind. 4 Gewässer zwingend bis zu 
Beginn der Vegetationsperiode nach der Baufeldräumung zu erstellen. Dabei kommen als Standort 
sowohl die geplanten Regenrückhaltebecken, wie auch die Ausgleichsfläche im Süden des 
Geltungsbereichs in Betracht.
Die Anlage dieser Gewässer darf nur in Bereichen stattfinden, die während der Bauphase bzw. der 
Herstellung z. B. der Ausgleichsfläche nicht beeinträchtigt werden. Die restlichen Gewässer können 
während oder im Nachgang der Bauarbeiten gestaltet werden. 

Zur Information über Möglichkeiten umweltfreundlichen Bauens wird auf die 
Veröffentlichung "Ökologisches Bauen" des BUND-NATURSCHUTZES hingewiesen.
Der Einbau von umweltfreundlichen Heizungen in den Gebäuden ist zu beachten!

Ökologisches Bauen

Einsatz von Recyclingmaterial

4.

Als Material für den Unterbau von Straßen und Wegen soll möglichst anstatt Kies oder Schotter 
aufbereitetes und gereinigtes Bauschuttgranulat aus der Bauschuttverwertung verwendet werden. 
Bei dem Recyclingmaterial ist nur anerkannt güteüberwachtes Material zu verwenden. 
In Ausschreibungen soll der Einsatz von umweltfreundlichen Recycling-Baustoffen aufgenommen 
werden und soll, soweit technisch und wirtschaftlich vertretbar, zum Tragen kommen.

5.

Sichtdreiecke
Sichtdreiecke sind von Pflanzen der Wuchshöhe über 0,80 m freizuhalten mit Ausnahme von Bäumen 
als Hochstämme. Diese sind auf eine lichte Höhe von 4,50 m über Straßenoberkante aufzuasten.

Bodenbearbeitung / Schutz des Oberbodens
Der anstehende Oberboden ist insgesamt zur Wiederverwendung zu sichern (DIN 18915); 
eine Zwischenbegrünung mit Leguminosen ist vorzunehmen.

Grenzabstände
Der Pflanzabstand zu angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen beträgt bei Sträuchern 
2,0 m und bei Bäumen 4,0 m.

Bodendenkmäler
Auf dem Gelände des geplanten Baugebietes  sind keine Bodendenkmäler bekannt. Es ist nicht 
damit zu rechnen, dass oberirdisch nicht mehr sichtbare Bodendenkmäler vorhanden sind, jedoch 
sind die entsprechenden Richtlinien des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege zu beachten.

6.

7.

8.

9.

Zugänglichkeit der Normblätter:
DIN-Normblätter, auf die in dieser Satzung verwiesen werden, sind beim Beuth Verlag GmbH, 
Berlin und Köln, zu beziehen und beim Deutschen Patentamt in München archivmäßig 
niedergelegt.

15.

Saat- und Pflanzgut
Für Ansaaten und Pflanzungen im Gewerbegebiet wird die Verwendung von autochthonem Saat- 
und Pflanzgut empfohlen.

10.

Lärm
In den Einzelgenehmigungsverfahren ist auf Anforderung der Bauaufsichtsbehörde der Nachweis 
der Einhaltung der jeweils zulässigen Emissionskontingente zu erbringen. Qualifiziert 
nachzuweisen ist darin für alle maßgeblichen Immissionsorte i.S.v. Nr. A.1.3 der TA Lärm, dass die 
zu erwartende anlagenbezogene Geräuschentwicklung durch das jeweils geplante Vorhaben mit 
den als zulässig festgesetzten Emissionskontingenten LEK respektive mit den damit an den 
maßgeblichen Immissionsorten einhergehenden Immissionskontingenten LIK übereinstimmt. Dazu 
sind die Beurteilungspegel unter den zum Zeitpunkt der Genehmigung tatsächlich anzusetzenden 
Schallausbreitungsverhältnissen (Einrechnung aller Zusatzdämpfungen aus Luftabsorption, Boden- 
und Meteorologieverhältnissen und Abschirmungen sowie Reflexionseinflüsse) entsprechend den 
geltenden Berechnungs- und Beurteilungsrichtlinien (in der Regel nach der TA Lärm) zu ermitteln 
und vergleichend mit den Immissionskontingenten zu bewerten, die sich aus der vom jeweiligen 
Vorhaben in Anspruch genommenen Teilfläche der Emissionsbezugsfläche nach der festgesetzten 
Berechnungsmethodik der DIN 45691:2006_12 errechnen.

11.

Angrenzende Straßen 
- Autobahn A92 München - Deggendorf:
In der Bauverbotsszone ist die Errichtung von Hochbauten und die Errichtung von sonstigen 
baulichen Anlagen wie Entwässerungseinrichtungen, Versorgungsleitungen, Stellplätze, 
Umfahrungen usw. noch Aufschüttungen nicht zulässig.
Baugenehmigungsverfahren innerhalb der Baubeschränkungszone (100 m - Zone) sind der 
Autobahndirketion Südbayern, Dienststelle Regensburg zur Genehmigung vorzulegen.

- Staatsstraße:
Evtl. notwendige Lärmschutzmaßnahmen, die durch den Lärm des Verkehrs der Staatsstraße 
entstehen können, hat der Bauwerber auf eigene Kosten durchzuführen. Ansprüche wegen 
Lärmschutz können an den Straßenbaulastträger nicht gestellt werden. Vorsorglich wird darauf 
hingewiesen, dass das staatliche Bauamt Passau als Straßenbaulastträger der Staatsstraße auch 
künftige Ansprüche auf Lärmschutz oder Entschädigung, die von der Stadt Plattling oder von 
Anwohnern und Grundstücksbesitzern in dem oben genannten Baugebiet gestellt werden, ablehnt.

12.

Wasserwirtschaft
- Für die Oberflächenwasserbeseitigung ist i. d. R. ein wasserrechtliches Verfahren

durchzuführen.
- Wegen der geringen Grundwasserflurabstände ist davon auszugehen, dass bei Bauvorhaben 

Maßnahmen zur Bauwasserhaltung erforderlich werden. Für Bauwasserhaltungen ist eine 
wasserrechtliche Erlaubnis gem. Art. 70 BayWG zu beantragen.

- Nach Frostperioden und bei sehr hohen Grundwasserständen können Versickerungsanlagen in 
ihrer Funktionsfähigkeit eingeschränkt sein. 

13.

Hochwasserschutz
-  Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt in einem Gebiet, das durch 
   Hochwasserschutzanlagen vor einem 100-jährlichen Hochwasserereignis (HW100) der Isar 
   geschützt ist. Die Hochwasserschutzanlagen entsprechen zwar den Regeln der Technik, in
   Katastrophenfällen (Versagen der Hochwasserschutzeinrichtungen bzw. größeres 
   Hochwasserereignis als das 100-jährliche Hochwasserereignis) kann das Gebiet aber überflutet
   werden. 
-  Die Wasserspiegelhöhe des 100-jährlichen Hochwassers (HW100) der Isar liegt im Bereich des
   Bauvorhabens bei ca. 317,95 m über NN. 
-  Der Bauwerber wird auf die bestehende Hochwassergefahr ausdrücklich hinzuweisen und hat
   eigenverantwortlich Vorsorge zu treffen. Zudem begründet die Genehmigung von Vorhaben keinen 
   Anspruch auf Verbesserung der Hochwasserschutzanlagen oder Schadenersatz bei Versagen der
   Anlagen. Der Bauherr wird hierauf - im rechtlice möglichen Rahmen - ausdrücklich hingewiesen. 
-  Unzulässig hohe Anstiege des Binnenwasserspiegels infolge von Niederschlagsereignissen und
   Dränagewasser werden durch ein Binnenentwässerungssystem, bestehend aus Gräben und 
   Schöpfwerken, verhindert. Bei einer Überlastung oder bei einem Versagen der Binnenentwässerung
   sind Vernässungen und Überschwemmungen im eingedeichten Gebiet kaum zu vermeiden. 

Im Hinblick auf eine eigenverantwortliche Hochwasservorsorge werden dem Bauwerber die folgenden 
Empfehlungen gegeben:
-  Zum Schutz von Leib und Leben sollten sich in Wohngebäuden die Schlafräume über dem
   HW100-Wasserspiegel befinden. Bei Gewerbegebäuden sollten hierzu Fluchträume in ausreichender
   Größe über dem HW100-Wasserspiegel liegen. Fluchtwege zu diesen Räumen sollten stets 
   freigehalten werden. In den Bauzeichnungen sollte die Angabe der NN-Höhe, bezogen auf die
   Oberkante des Fertigfußbodens im Erdgeschoss, eingetragen werden. 
-  In Katastrophenfällen (Versagen der Hochwasserschutzeinrichtungen bzw. größeres 
   Hochwasserereignis als das 100-jährliche Hochwasserereignis) sollten keine existenzbedrohenden 
   Schäden auftreten. Existenzbedrohende Schäden liegen dann vor, wenn das Gebäude infolge 
   Hochwasser einen Totalschaden erleidet oder dessen Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist.
   Im Wesentlichen sollten Baumaterialien mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Wassereinwirkung 
   verwendet werden.
-  Die Gebäudetechnik, insbesondere die Heizungs-, Abwasser- und Elektroinstallation, sollte
   mindestens an das Bemessungshochwasser (HW100) angepasst sein. Die wesentlichen 
   Anlagenteile sollten, soweit möglich, oberhalb der HW100-Kote errichtet werden. 
-  Auch in Katastrophenfällen sollte eine Gefährdung sowie Schäden durch den Umgang mit 
   wassergefährdeten Stoffen ausgeschlossen werden. Dies betrifft insbesondere den Umgang mit 
   Heizöl.
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VERFAHRENSHINWEISE 
 
1.  Aufstellungsbeschluss: 

Der Stadtrat Plattling hat in seiner Sitzung am 10.06.2024 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung „Isarkarre“ beschlossen. 

    Der Aufstellungsbeschluss wurde am 28.08.2024 ortsüblich bekannt gemacht. 
  

2.  Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: 
      Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zum 

Vorentwurf des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung „Isarkarree“ i.d.F. vom 10.06.2024 hat in der Zeit vom 
29.08.2024 bis einschließlich 04.10.2024 stattgefunden. Dies wurde am 28.08.2024 ortsüblich bekannt gemacht. 

 
3.   Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger  
     öffentlicher Belange: 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zum 
Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung „Isarkarree“ i.d.F. vom 10.06.2024 hat in der Zeit vom 29.08.2024 bis 
einschließlich 04.10.2024 stattgefunden. 

 
4.  Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB: 

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung „Isarkarre“ i.d.F. vom 23.06.2025 wurde gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom 03.07.2025 bis einschließlich 05.08.2025 öffentlich ausgelegt. Dies wurde am 03.07.2025 ortsüblich 
bekannt gemacht. 

 
5. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange: 
     Den beteiligten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß 
    § 4 Abs. 2 BauGB wurde zur Abgabe ihrer Stellungnahme eine Frist bis 
    05.08.2025 gesetzt. 
 
6. Satzungsbeschluss: 

Die Stadt Plattling hat mit Beschluss vom 17.11.2025 den Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung „Isarkarree“ gemäß § 
10 BauGB i.d.F vom 17.11.2025 als Satzung beschlossen. Die Begründung sowie die Erklärung über die Berücksichtigung 
der Umweltbelange wurden gebilligt. 

 
 
     Plattling, den 19.11.2025 
 
       (Siegel) 
 

Hans Schmalhofer 
 Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
7.  Ausgefertigt: 
 
 

Plattling, den 19.11.2025 
 
       (Siegel) 
 

Hans Schmalhofer 
 Erster Bürgermeister 
 
 
 
8. Inkrafttreten: 

Der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung „Isarkarree“ wurde am _____________ gemäß 
§ 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. 
 
Der Bebauungsplan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung wird seit diesem Tage zu den üblichen 
Dienststunden im 1.OG des Nebengebäudes des Rathauses Plattling, Preysingplatz 2, 94447 Plattling, zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 und 4 
und der §§ 214, 215 BauGB ist hingewiesen worden. 

 
 
 

Plattling, den ___________ 
 
       (Siegel) 
 

Hans Schmalhofer 
 Erster Bürgermeister 
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2.5.2	 Festsetzungen innerhalb des Baugrundstückes	
	 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)
2.5.2.1 Ein- und Durchgrünung des Baugrundstückes
	 Je angefangener 200 m² nicht überbauter und nicht befestigter Grundstücksfläche sind zur
	 Durchgrünung des Baugrundstückes mindestens 5 heimische Sträucher autochthoner Herkunft

zu pflanzen (Nadelgehölze dürfen ersatzweise nicht angerechnet werden!).
	 Eine Auswahl möglicher Arten gibt die unter Punkt 2.5.3 geführten Liste vor.
	 Die nicht mit Anlagen überbauten Flächen sind zu begrünen und dauerhaft als Wiese, Rasen oder

mit Bepflanzung (Deckung mindestens 95 %) anzulegen.
	 Kiesdeckungen sind nur bis maximal 5 % der nicht überbauten Flächen zulässig; Verkehrswege

auf dem Grundstück und die Zufahrten zu den Garagen sind davon ausgenommen.

2.5.2.2 Festsetzungen für die nicht überbauten Flächen (privaten Freiflächen)
	 Innerhalb dieser Flächen sind zulässig:
	 Zuwegungen für Hauszugänge, Geh- und Radwege sowie Fahr- und Aufstellflächen für Rettungs-
	 und Feuerwehrfahrzeuge; Fahrradstellplätze (auch eingehaust); Gebäude zur Müllsammlung;
	 private und gemeinschaftliche Garten- und Freiflächennutzungen, Terrassen und Freisitze,
	 unterirdische Zisternen und Löschwasserbehälter, Trafogebäude, offene Besucherstellplätze
	 (max. 10% der nach Stellplatzsatzung erforderlichen Stellplätze)
	 Unzulässig sind: sonstige offene PKW-Stellplätze und Garagen
	 Zur Herstellung von notwendigen Geländeübergängen von privaten zu öffentlichen Flächen und
	 zwischen einzelnen Bereichen innerhalb der privaten Freiflächen ist neben der Modellierung von
	 Böschungen die Errichtung von Stützmauern (Sichtbeton oder Naturstein), der Einbau von Beton-
	 Winkelelementen oder Drahtschottergabionen bis zu einer Gesamthöhe von maximal 120 cm
	 zulässig.
	 Für den fußläufigen Anschluss zu öffentlichen Erschließungsflächen und Wegen sind in die privaten
	 Flächen zurückversetzte Treppen oder Rampen zulässig.
	 Zur Einfriedung und Abgrenzung von privaten Freiflächen ist die Anlage von Schnitthecken aus
	 Laubgehölzen (z.B. Hainbuche, Liguster, Feldahorn, Hartriegel) bis zu einer Höhe von 1,4 m 	

zulässig.
	 Unmittelbar im Anschluss an die Wohngebäude sind zusätzlich Sichtschutzelemente bis zu einer
	 Höhe von 2m und einer Tiefe von 4m zulässig.

2.5.2.3 Gründächer (§9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB)
	 Dachflächen von Flachdächern sind auf mindestens 80% der gesamten Dachflächen als
	 Gründächer mit einer mindestens extensiven Begrünung mit artenreicher Kräuter- und
	 Gräservegetation bei einer Substratschicht von mindestens 8 cm auszuführen und so zu
	 unterhalten.
	 	Davon ausgenommen sind Flachdächer mit Terrassennutzung.

2.5.3	 Zu verwendende Gehölze
	 (§ 9 Abs. 1 Nrn. 20 und 25 BauGB)

2.5.3.1 	 Bäume I. Ordnung:

	 Acer platanoides	 	 Spitz-Ahorn
	 Acer pseudoplatanus	 	 Berg-Ahorn
	 Quercus robur		 	 Stiel-Eiche
	 Tilia cordata	 	 	 Winter-Linde
	 Carpinus betulus	 	 Hainbuche

2.5.3.2	 Bäume II. Ordnung:

	 Acer campestre 	 	 Feld-Ahorn
	 Carpinus betulus	 	 Hainbuche
	 Prunus padum		 	 Traubenkirsche
	 Prunus avium 	 	 	 Vogel-Kirsche, auch in Sorten
	 Sorbus aucuparia 	 	 Eberesche
	 alle Obst- und Nußbäume 	 (Mindest-Pflanzqualität: Halbstamm)
	 Obstbäume: 	 	 	 als standortgerechte und regionaltypische
	 Arten und  Sorten
	 Juglans regia	 	 	 Walnuss, als Sämling

2.5.3.3	 Auswahlliste heimischer Sträucher:

	 Corylus avellana 	 	 Hasel
	 Cornus sanguinea
	 subsp. sanguinea	 	 Hartriegel
	 Euonymus europaeus 	 	 Pfaffenhütchen
	 Ligustrum vulgare 	 	 Liguster
	 Lonicera xylosteum 	 	 Heckenkirsche
	 Prunus spinosa 	 	 Schlehe
	 Rosa canina 	 	 	 Hunds-Rose
	 Salix caprea 	 	 	 Kätzchen-Weide
	 Sambucus nigra 	 	 Schwarzer Holunder
	 Viburnum lantana	 	 Wolliger Schneeball
	 Viburnum opulus 	 	 Gemeiner Schneeball

2.5.4	 Unzulässige Pflanzenarten, Saat- und Pflanzgut	
	 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
	 Landschaftsfremde Baumarten wie Edeltannen oder Edelfichten, Zypressen, Thujen usw.
	 sowie alle Trauer- oder Hängeformen (in allen Arten und Sorten) oder landschaftsfremde Sträucher
	 dürfen nicht gepflanzt werden

2.5.4 Festsetzungen für Öffentliche Grünflächen
2.5.5	 Wiesenflächen	(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
	 Die Neuansaaten sind mit standortgerechtem Saatgut mit hohem Kräuter- und Staudenanteil
	 (mind. 25 %) vorzunehmen. Die Wiesenflächen sind extensiv zu pflegen. Auf den Einsatz von
	 Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist zu verzichten.

2.5.6	 Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen	
	 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
	 Die festgesetzten Pflanzflächen sind von Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom, Wasser,
	 Abwasser, Telekommunikation, Gas etc.) ausdrücklich freizuhalten, um die Pflanzung und den
	 langfristigen Erhalt der geplanten Gehölze zu gewährleisten.
	 Die jeweiligen Abstände nach den entsprechenden Richtlinien sind einzuhalten.
	 Bei Pflanzung im Bereich von bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen sind nur
	 flachwurzelnde Sträucher zu verwenden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher sind nicht erlaubt.
	 Bei Baumpflanzungen ist ein Mindestabstand von je 2,50 m beiderseits von Kabeltrassen
	 freizuhalten, ansonsten sind entsprechende Schutzmaßnahmen durchzuführen.

2.5.7	 Pflanzenbehandlungsmittel	 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
	 Der Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und mineralischen Düngemitteln ist auf den festgesetzten
	 Vegetationsflächen zum Schutz des Grundwassers sowie von Tieren und Pflanzen und im Hinblick
	 auf eine möglichst standortgemäße und naturnahe Artenzusammensetzung nicht zulässig.

2.5.8	 Pflanzabstände	 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
	 Die erforderlichen Sichtweiten und Sichtfelder nach RAL 2012 sind in den Einmündungsbereichen
	 und Zufahrten von jeglicher Bebauung, Bepflanzung und sonstigen Behinderungen dauerhaft
	 freizuhalten (sh. Planeintrag).
	 Bei der Anlage eines Grünstreifens ist neben der Sicht auch zu beachten, dass keine Bäume
	 näher als 8 m zur Bundesstraße gepflanzt werden.

2.6 Massnahmen zum Natur- und Artenschutz
2.6.1 	 Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung
	 	V1 Fledermäuse: Vorgaben Gebäudeabbruch
	 	Der Gebäudeabriss von Wohnhaus, Nebengebäude und Scheune erfolgt im Winter im Zeitraum

Oktober bis Februar.
	 	Alternativ: Ist ein Abbruch im oben genannten Zeitraum (Oktober bis Februar) nicht möglich, so

sind vor dem Abbruch Ausflugbeobachtungen von Fledermäusen durchzuführen.
	 Diese erfolgen 2mal in der Abenddämmerung (Ausflüge) und 1 mal in der Morgendämmerung

(Schwärmen/Einflüge) mit einer ausreichenden Zahl an Personen.
	 	Sollten dabei Fledermäuse beim Aus-/Einflug beobachtet werden, so sind vor dem Abbruch diese

Quartiere mittels Einwegverschluss zu verschließen.
	 	Die Einwegverschlüsse müssen über mindestens drei Nächte wirksam sein.
	 	Danach erfolgt eine erneute Kontrolle der Quartiere (mittels Endoskop oder Ausflugbeobachtung),

bevor ein Gebäudeabbruch erfolgt. Bei einem Besatz ist ein Abbruch im Zeitraum 21.05. bis
10.08. nicht möglich, da hier unselbstständige Junge auftreten können.

	 Werden keine Fledermäuse beobachtet, so erfolgt ein zeitnaher Abbruch.

	 V2 Fledermäuse: Vorgaben Abbruch Garagen
	 Vor dem Abbruch der Garagen sind alle relevanten Einflugmöglichkeiten bestmöglich mittels

Endoskop von einer ökologischen Baubegleitung auf einen Fledermausbesatz zu kontrollieren.
Erfolgt ein Abbruch im Winter (Oktober bis Februar), so hat die Kontrolle spätestens Anfang
Oktober zu erfolgen.

	 Wird kein Besatz festgestellt, erfolgt ein umgehender Abbruch oder ein Verschluss der
Einflugmöglichkeiten.

	 Wird ein Fledermausbesatz festgestellt oder kann ein Besatz nicht vollständig ausgeschlossen
werden, so sind bis spätestens Mitte Oktober (je nach Witterung) Einwegverschlüsse um die
Einflugmöglichkeiten anzubringen. Diese müssen über mind. drei Nächte bei geeigneter Witterung
wirksam sein. Dadurch können Fledermäuse die Quartiere verlassen, aber nicht mehr besetzen.
Vor dem unmittelbaren Abbruch erfolgt eine erneute Kontrolle der Quartiere, ob alle Fledermäuse
diese verlassen haben.

	 Wird dabei kein Besatz festgestellt erfolgt ein zeitnaher Abbruch oder ein vollständiger Verschluss
der Quartiere.

	 Erfolgt ein Abbruch im Sommer (März bis September), so erfolgt vor dem Abbruch eine Kontrolle
aller relevanten Einflugmöglichkeiten mittels Endoskop von einer ökologischen Baubegleitung.
Zudem erfolgen Ausflugbeobachtungen gemäß V1.

	 Sollten dabei Fledermäuse festgestellt werden, so sind vor dem Abbruch diese Quartiere mittels
Einwegverschluss zu verschließen. Die Einwegverschlüsse müssen über mindestens drei Nächte
wirksam sein. Vor dem unmittelbaren Abbruch erfolgt eine erneute Kontrolle der Quartiere, ob alle
Fledermäuse diese verlassen haben.

	 Im Zeitraum 21.05. bis 10.08. ist ein Abbruch nicht möglich, da hier unselbstständige Junge
auftreten können.

	 Werden keine Fledermäuse beobachtet oder festgestellt, so erfolgt ein zeitnaher Abbruch oder ein
vollständiger Verschluss aller potenziellen Einflugmöglichkeiten.

 V3 Fledermäuse: Gebäude-Ersatzquartiere
	 Als Ersatz für potenziell verlorengehende Quartiere werden an den Fassaden der neuen Gebäude

Fledermausflachkästen angebracht bzw. bereits in die Fassade eingebaut (entsprechende Wand-/
Einbausysteme). An jedem Gebäude sind drei Fledermausflachkästen anzubringen oder
einzubauen. Anbringen in einer Mindesthöhe von 3m (besser höher, bevorzugt unter dem
Dachvorstand), freier Anflug muss gewährleistet sein.

	 Die Anbringung der Kästen kann in alle Himmelsrichtungen erfolgen und sollte für ein Angebot
verschiedener Mikroklimas auch entsprechend umgesetzt werden.

	 Zum Schutz der Fassade kann unterhalb der Einflugöffnung ein Kotbrett angebracht werden.

V4 Fledermäuse: Vorgaben Rodung potenzieller Quartiersbaum
Im Oktober erfolgt eine Rodung des potenziellen Quartiersbaumes Nr. 2 im Beisein einer
ökologischen Baubegleitung.
Die vorhandenen potenziellen Quartiere sind von der ÖBB mittels Endoskop genauer zu
untersuchen, um einen Besatz mit Fledermäusen ausschließen zu können.
Wird kein Besatz mit Fledermäusen festgestellt, so ist der Baum umgehend zu fällen.
Wird ein Fledermausbesatz festgestellt oder kann ein Besatz nicht vollständig ausgeschlossen
werden, so sind bis spätestens Mitte Oktober (je nach Witterung) Einwegverschlüsse um die
Quartiere anzubringen. Diese sind mind. drei Nächte bei geeigneter Witterung zu belassen,
	bevor die Rodung erfolgt.
Dadurch können Fledermäuse die Quartiere verlassen, aber nicht mehr besetzen.
Ist diese Maßnahme nicht umzusetzen, so erfolgt die Rodung nach Beendigung des
Winterschlafes der Fledermäuse (ab April).
Der Kronenbereich ist dann bis spätestens 28.02. zu entfernen, um mögliche Vogelbruten zu
verhindern. Dabei ist darauf zu achten, dass Äste mind. 2m oberhalb der letzten Höhle gekappt
werden. Wird festgestellt, dass die gekürzten Äste hohl sind, so sind die Enden jeweils zu
verschließen.
Im April (je nach Witterung) erfolgt dann eine erneute Kontrolle durch die ÖBB.
Bei dann fehlendem Besatz ist der entsprechende Baum umgehend  zu roden oder die Quartiere
sind mittels Einwegverschluss zu verschließen.

V5 Fledermäuse, Vögel: Baumerhalt
Der potenzielle Quartiersbaum Nr. 1 ist zu erhalten.

V6 Fledermäuse: Baum-Ersatzquartiere
Als Ersatz für verloren gegangene potenzielle Baum-Quartiere müssen für den gerodeten potenziellen
Quartiersbaum 3 Fledermauskästen an Bäumen im Umfeld (innerhalb der zu erhaltenden Gehölze)
angebracht werden.
Die Kästen sind so zu positionieren, dass im Nahbereich freie Anflugmöglichkeit gewährleistet ist.
Für das Anbringen sind Aluminiumnägel zu verwenden.
Die Lage der Kästen ist zu dokumentieren und der Unteren Naturschutzbehörde mitzuteilen.
Fledermauskästen können gruppenweise angebracht werden.
Die Aufhanghöhe sollte 3-6m betragen.
Es ist auf unterschiedliche Ausführungen zu achten (Flachkästen, Höhlenkästen).
Die Kästen sind jährlich zu reinigen und auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen.

Bebauungsplan
mit integrierter Grünordnung
"Isarkarree"

2 Textliche Festsetzungen

2.1 Art der Baulichen Nutzung
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §6a BauNVO)

WA    Allgemeines Wohngebiet  gem. § 4 BauNVO	

2.2 Maß der Baulichen Nutzung/Sonstiges
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1-10  BauGB; §§ 16 — 21 BauNVO)	

2.2.1	 Grundflächenzahl (GRZ)
	 Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) ist mit Einschrieb im Plangebiet festgesetzt.	
	
2.2.2	 Geschossflächenzahl (GFZ)
	 Die maximal zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) ist mit Einschrieb im Plangebiet festgesetzt.
	 Die Gesamtwohnfläche ohne Freisitze ist auf 2.000 qm begrenzt.

2.2.3	 Höhenlage der Gebäude im Baufeld
	 Die Oberkante Fertigfußboden des untersten vollständig oberirdischen  Geschosses (= OK FFB EG)
	 muss zwischen 318,50 - 319,30 m ü NN liegen.

2.2.4	 Höhe der baulichen Anlage
	 Die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlage ist festgesetzt auf die im Baufeld eingeschriebene
	 und/oder im Schemaschnitt fixierte Wandhöhe, gemessen zwischen OK FFB EG und dem Schnitt-
	 punkt der Außenwand mit der Abdeckung (Attika, Dachhaut etc.).
	 In den entsprechend festgesetzten Bereichen entlang der Baulinie/Baugrenze ist die Wandhöhe
	 zwingend mit 7,5 m vorgeschrieben, die Firsthöhe muss in diesen Bereichen um mind. 2,5 m höher
	 liegen als die festgesetzte Wandhöhe.
	
2.2.5	 Gebäude mit ausgebautem Dachgeschoss
	 Gebäudetyp mit gem. Benennung maximal zulässiger Anzahl oberirdischer Geschosse.
	 Das oberste zulässige Geschoss ist als Dachgeschoss auszubilden.

2.2.6	 Abstandsflächen	
	 Sofern durch Baulinien und Baugrenzen Außenwände zugelassen oder
	 vorgeschrieben sind, vor denen Abstandsflächen größerer oder geringerer Tiefe als nach
	 Art. 6 Abs. 5  Satz 1 und 2 BayBO liegen müssten, finden diese Sätze keine Anwendung.

2.2.7	 Nebenanlagen und Garagenbauten
	 (§ 9 Abs. 1 Nrn. 4 und 11 BauGB)
	 Garagen und ihre Zufahrten sind nur innerhalb der als als Garagen- oder Stellplatzfläche bzw. Flächen
	 besonderer Zweckbestimmung  nach 2.3 festgesetzten Grundstücksflächen zulässig.
	 Die zulässige mittlere Wandhöhe von Garagengebäuden beträgt max. 3,5 m über der sie erschließ-
	 enden Verkehrsfläche.
	 Bei Ausbildung von geneigten Dächern ist firstseitig eine Wandhöhe bis max. 4,0 m über der erschließ-
	 enden Fläche zulässig.
	 Garagentore sowie Rinnen im Bereich von Ein-und Ausfahrten sind so zu errichten, dass keine impuls-
	 haltigen Geräusche bei der Überfahrt der Rinnen bzw. beim Öffnen und Schließen der Garagentore
	 entstehen.
	 Die Fahrbahnoberflächen der Ein- und Ausfahrten sind zu asphaltieren oder mit einer schalltechnisch
	 gleichwertigen Oberfläche zu versehen.
	 Offene Stellplätze sind nur innerhalb der zeichnerisch entsprechend festgesetzten Flächen zulässig.
	 Besucherstellplätze, Fahrradstellflächen und Müllsammelplätze sh. unter 2.5.2.2.
	
2.2.8	 Schallschutz

2.2.8.1  Reihenfolge der Bebauung
	 Die Aufnahme der Wohnnutzung auf Parzelle 1 ist erst dann zulässig, wenn die als Lärmschutz-
	 einrichtung vorgesehene Riegelbebauung der Parzellen 2 bis 4 lückenlos mit der festgesetzten
	 Gebäudehöhe errichtet  	worden ist.

2.2.8.2  Schutzbereich 1
	 Wohnungsgrundrisse innerhalb  der Baufelder 2, 3, 4 sind in allen Geschossen so zu organisieren,
	 dass in den in den zeichnerischen Festsetzungen als Schutzbereich 1 markierten Fassaden keine zum
	 Öffnen eingerichteten Außenbauteile (z.B. Fenster, Türen) von dem Schlafen dienenden Aufenthalts-
	 räumen 	(z. B. Schlafzimmer, Kinderzimmer) zu liegen kommen.
	 Schutzbedürftige Frei- und Außenwohnbereiche sind an den durch zeichnerische Festsetzung als
	 Schutzbereich 1 gekennzeichneten Fassaden(-bereichen) in allen Geschossen unzulässig.
	 	
2.2.8.3 Schutzbereich 2
	 Wohnungsgrundrisse innerhalb der Baufelder 1, 2, 3, 4 sind im Dachgeschoss sowie in durch
	 Planeintrag gesondert benannten Geschossen so zu organisieren, dass in den in den zeichnerischen
	 Festsetzungen als Schutzbereich 2 markierten Fassaden keine zum Öffnen eingerichteten Außenbauteile
	 (z.B. Fenster, Türen) von dem Schlafen dienenden Aufenthaltsräumen (z. B. Schlaf-, Kinderzimmer)
	 zu liegen kommen.
	 Schutzbedürftige Frei- und Außenwohnbereiche, die an in den zeichnerischen Festsetzungen als 	
	 Schutzbereich 2 markierten Fassaden liegen, sind im Dachgeschoss sowie in durch Planeintrag
	 gesondert benannten Geschossen durch vorgehängte Glasfassaden, Glaselemente oder andere
	 bauliche, gleichwertige Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Ausführung als Wintergarten oder verglaste
	 Loggien) so abzuschirmen, dass der tagsüber (6:00 bis 22:00 Uhr) geltende Immissionsgrenzwert
	 IGWWA,Tag = 59 dB(A) der 16. BImSchV nachweislich eingehalten wird.
	 Dieser Nachweis ist im Einzelbauvorhaben zu erbringen.

2.2.8.4 Angepasste Ausführung
	 Die Luftschalldämmungen der Umfassungsbauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen müssen
	 den diesbezüglich allgemein anerkannten Regeln der Technik genügen.
	 In jedem Fall sind die Mindestanforderungen der DIN 4109-1 zu erfüllen.
	 Der Nachweis der Einhaltung der Mindestanforderungen der zum Zeitpunkt des Bauantrags bauauf-
	 sichtlich eingeführten Fassung der DIN 4109-1 ist im Rahmen des jeweiligen Genehmigungsverfahrens
	 bzw. des Genehmigungsfreistellungsverfahrens durch den Bauwerber zu führen.
	 Alle Schlafräume in den Baufelder 1, 2, 3 und 4 sind zur Sicherstellung ausreichend niedriger
	 Innenpegel mit fensterunabhängigen, schallgedämmten, automatischen Belüftungsführungen/
	 -systemen/-anlagen auszustatten. Deren Betrieb muss auch bei völlig geschlossenen Fenstern eine
	 Raumbelüftung mit ausreichender Luftwechselzahl ermöglichen.
	
2.3 Verkehrsflächen
	 (§ 9 Abs. 1 Nrn. 11 und 21 BauGB)
	 Die zeichnerisch festgesetzten Erschließungsflächen besonderer Zweckbestimmung dienen der
	 gleichrangigen Nutzung durch Fußgänger, Radfahrer und Fahrzeuge.
	 Die Höhenlage der Verkehrsflächen hat sich am Bestand zu orientieren.
	 Höhenveränderungen sind  + 1,0 m/-0,5 m zulässig.
	 Die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und die Bundesstraße hat über die Tabertshausener
	 Straße zu erfolgen, eine Anbindung über Fl.N.r 1041 ist nicht zulässig.
	 Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß, d.h. auf solche Bereiche zu beschränken, die
	 hoher Verkehrsbelastung unterliegen, z.B. Rangierflächen, Zugänge, Zufahrten.
	 Nicht überdachte Stellplätze sind in Rasenfugenpflaster auszuführen.
	 Das von versiegelten Flächen anfallende Oberflächenwasser soll bevorzugt in angrenzende,
	 ausreichend versickerungsfähige Grünflächen abgeleitet werden.
	 Die Entstehung von Wildwasserabfluss auf benachbarte Flächen ist hierbei jedoch auszuschließen.
	 Alternativ zur flächigen Versickerung ist die Behandlung des Oberflächenwassers nach 2.4.3 zulässig.

2.4 Versorgungsanlagen und -leitungen
	 (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

2.4.1	 Sammelplatz für Abfallbehälter
	 Abfallbehälter sind einzuhausen.

2.4.2	 Abwasser
 	 Es wird nur Schmutzwasser abgenommen.
	 Die Entsorgung erfolgt über den vorhandenen Schmutzwasserkanal.
	 Ein ggf. notwendiger zweiter Anschluss kann bei Bedarf von den Stadtwerken Plattling zu Lasten des
	 Bauwerbers zur Verfügung gestellt werden.

2.4.3	 Niederschlagswasser
	 Regenwasser von Dach- und Verkehrsflächen ist getrennt vom Schmutzwasser zu erfassen, 	
	 umweltschonend abzuleiten, nach Möglichkeit rückzuhalten, zu nutzen und zu versickern.
	 Drainagewasser darf  	 nicht in Schmutz- oder Mischwasserkanäle geleitet werden.
	 Auch für eine erlaubnisfreie Versickerung ins Grundwasser bzw. Einleitung in Oberflächengewässer
	 sind die Vorgaben der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) in Verbindung mit den
	 einschlägigen technischen Regeln (u. a. TRENOG, TRENGW, DWA-M153 "Handlungsempfehlungen
	 zum Umgang mit Regenwasser", DWA-A 117"Bemessungen von Regenrückhalteräumen",
	 DWA-A 138 "Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser") zu beachten.
	 Für die gezielte Versickerungen von gesammelten Niederschlagswasser im Bereich bindiger Deck-
	 schichten ist für jede Parzelle ein eigenes Wasserrechtsverfahren notwendig ist, da hier die Voraus-
	 setzungen der erlaubnisfreien Benutzung im Sinne der NWFreiV mit TRENGW nicht erfüllt sind.
	 Für die Einleitung des Niederschlagswassers sind die Bestimmungen der Technischen Regeln zum
	 schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in Oberflächengewässer (TRENOG)
	 vom 17.12.2008 zu beachten.
	 Grundsätzlich ist für eine gezielte Einleitung in oberirdische Gewässer (Gewässerbenutzungen) eine
	 wasserrechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwaltungsbehörde erforderlich.
	 Hierauf kann verzichtet werden, wenn bei Einleitungen in oberirdische Gewässer die Voraussetzungen
	 des Gemeingebrauchs nach § 25 WHG in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 Nr. 2 BayWG mit TRENOG
	 (Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische
	 Gewässer) erfüllt sind.
	 Inwieweit vorher eine Pufferung erfolgen muss richtet sich nach den Bestimmungen der Nieder-
	 schlags-wasserfreistellungsverordnung – NWFreiV – vom 01.01.2000 und der Technischen Regeln
	 zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in Oberflächengewässer (TRENOG)
	 vom 17.12.2008 sowie dem DWA-Merkblatt M 153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang mit
	 Regenwasser).
	 Für die Vorbehandlung des Niederschlagswassers ist das Arbeitsblatt DWA A 102 zu beachten
	 und anzuwenden.
	 Dachoberflächen aus Kupfer, Blei, Zink oder Titanzink sind bei beabsichtigter Versickerung des
	 Niederschlagswassers nicht zulässig.
	 Bei einer geplanten Einleitung des Niederschlagswassers in einen Vorfluter sollten diese Materialien
	 vermieden werden.
	 Wird die Gesamtfläche von 50 m2 überschritten, sind ggf. zusätzliche Reinigungsmaßnahmen
	 erforderlich.
	 Bei beschichteten Metalldächern ist mindestens die Korrosionsschutzklasse III nach DIN 55928-8
	 bzw. die Korrosivitätskategorie C 3 (Schutzdauer: „lang“) nach DIN EN ISO 12944-5 einzuhalten.
	 Eine Bestätigung unter Angabe des vorgesehenen Materials ist im Bedarfsfall vorzulegen.
	 Flachdachflächen und Dächer mit Dachneigungen ≤ 10° sind ausserhalb der als Dachterrassen
	 genutzten Flächen zu begrünen, um den Abfluss von Regenwasser zu verzögern.
	 Die Aufstauhöhe im Schichtaufbau soll mind. 40 mm betragen.

2.5. Textliche Festsetzungen zur Grünordnung

2.5.1	 Umsetzung, Pflanzqualitäten, Minddestpflanzgrößen	
	 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25 BauGB)

	 Allgemeines
	 Die privaten nicht mit Anlagen überbauten Flächen sind entsprechend den planlichen und textlichen
	 Festsetzungen anzulegen, zu sichern und dauerhaft zu erhalten.
	 Ausbleibende Pflanzen sind zu ersetzen.
	 Die Vegetationsflächen sind spätestens in der Pflanzperiode nach Erstellung der Erschließungsflächen
	 und nach Nutzungsaufnahme /-beginn der Gebäude fertigzustellen.
	 Nach- und Ersatzpflanzungen haben den Pflanzqualitäten des Grünordnungsplanes zu entsprechen.
	 Die Pflanzenqualitäten müssen den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BdB)
	 entsprechen.
	 Die Baumscheiben sind mit durchwurzelbarem Substrat mit einer Oberfläche von mindestens 16 m²
	 zu erstellen.
	 Eine Überdeckung der Pflanzfläche ist bei Einsatz eines Baumschutzgitters und/oder von geeigneten
	 Wurzelschutzelementen sowie Bewässerungs- und Belüftungseinrichtungen zulässig.
	 Für die im Plan festgesetzten Neuanpflanzungen von Gehölzen in den privaten Vegetationsflächen  wird
	 die Verwendung der in Punkt 2.5.3 ausgewiesenen Gehölze festgesetzt.
	 In den privaten Vegetationsflächen ohne Pflanzauflagen und um die Gebäude sind ergänzend für
	 zusätzliche Bepflanzungen Ziergehölze, außer die in Punkt 2.5.4 beschriebenen Arten, zugelassen.
	 Für freiwachsende Hecken und Gehölzgruppen:
	 Pflanzdichte 1 Stück / 1,5 m².

	 Pflanzqualitäten:	

	 Bäume I. Ordnung:	 Hochstamm, 3xv., STU 18 - 20 cm	 	
	 Bäume II. Ordnung:	 Hochstamm, 3xv., STU 12 -14 cm 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 oder Heister, 2xv., 150 - 200 cm		
	 Sträucher:	 	 2xv., 100 - 150 cm bzw. 60 - 100 cm

1. Zeichnerische Festsetzungen
Zeichenerklärung für die zeichnerischen Festsetzungen

1.1  Maß der Baulichen Nutzung
	 (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 16 - 20 BauNVO)

1.1.1       II	 	 zulässige Zahl der oberirdischen Regelgeschosse

1.1.2       D		 ausgebautes Dachgeschoss

1.1.3		   g     geschlossene Bauweise

1.1.4		 Zeichnungssignatur Gebietsbezeichnung/GFZ/GRZ	

1.1.5		 	 	 	 Baufläche/private Freifläche (4.870 qm)
	 	 	 	 	 maßgebend für Ermittlung GRZ und GFZ

1.2  Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
	 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

1.2.1		 	 	 	 Baulinie

1.2.2		 	 	 	 Baugrenze

1.2.3		 	 	 	 entfällt

1.2.4		 	 	 	 Wandhöhe zwingend in m über Erschließungsfläche
	 	 	 	 	 entlang der Baulinie gem. textl. Festsetzung 2.2.4

1.2.5    SD          Satteldach, Firstverlauf parallel zur jeweils längeren 	
	 	 	 	 	 Gebäudeseite

1.2.6		 	 	 	 Baufeldbezeichnung

GRZ

GFZ

Gebietsart

Bauweise

WH 1

	

1.3  Verkehrsflächen
	 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

1.3.1		 	 	 	 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
	 	 	 	 	 gem. textl. Festsetzung 2.3

1.3.2		 	 	 	 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung:
	 	 	 	 	 ausschließlich Nutzung als Fußweg

1.3.3		 	 	 	 Flächen für private, offene PKW-Stellplätze

1.3.4		 	 	 	 Flächen für Garagen/Kellerersatzräume

1.4  Grünordnung
	 (§9 Abs.1 Nrn.15 und 20 und Abs. 6 BauGB)

1.4.1		 	 	 	 Private Grünfläche
	

1.5  Flächen und Maßnahmen Naturschutz/Landschaftspflege
	 (§9 Abs.1 Nr.25 und Abs. 6 BauGB)
	 	 	
1.5.1		 	 	 	 zu erhaltende Einzelbäume
	 	 	 	 	 Laubbaum Bestand

              Q1   		 Quartiersbaum Nr.1

1.5.2	 Pflanzgebot für Einzelbäume
	 	 	 	 	 Eine lagemäßige Standortverschiebung um bis zu maximal 5 m 	
	 	 	 	 	 unter Einhaltung der Anzahl ist erlaubt.

1.5.2.1	 	 Laubbaum I. Ordnung (gemäß Artenliste siehe Punkt IV.3.1).		
	 	 	
1.5.2.2	 	 Obst- und Nußbäume (Mindest-Pflanzqualität: Halbstamm).
	 	
1.5.2.3	 	 Baum II. Ordnung (Hochstamm) nach Artenliste in den textl. 	
	 	 	 Festsetzungen zur Grünordnung, Punkt IV.3.2

1.5.3		 	 Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen
	 	 	 und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
	 	 	 Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)
	 	 	 = Erhalt der bachbegleitenden Gehölze

1.5.4		 	 Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
	 	 	 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
	 	 	 = interne Ausgleichsfläche
	 	 	 (gem. textliche Festsetzungen 2.7 und Hinweise 3.13)

1.5.4.1  AF1	 interne Ausgleichsfläche (gem. Textlichen Festsetzungen 2.7)

1.5.4.2  AF2	 Ausgleichsfläche für ein Ökokonto (gem. Hinweise 3.13)

1.5.5		 	 Ungefähre Lage des Lesesteinriegels (CEF-Maßnahme)
	 	 	 mit temporären Reptilienschutzzaun
	 	 	 (Abbau erst nach Ende der Baumaßnahme)

1.6  Sonstige Planzeichen

1.6.1 		 	 	 	 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs	 	 	
	 	 	 	 	 (§ 9 Abs. 7 BauGB)

1.6.2		 	 	 	 privater Spielplatz

1.6.3		 	 	 	 Baufeldbezeichnung

1.6.4 		 	 	 	 Fassaden mit schallschutztechnischen Festsetzungen
	 	 	 	 	 Schutzbereich 1 gem. Textlicher Festsetzung 2.2.8.2

1.6.5		 	 	 	 Fassaden mit schallschutztechnischen Festsetzungen
	 	 	 	 	 Schutzbereich 2 gem. Textlicher Festsetzung 2.2.8.3
	 	 	 	 	 Gilt nur grundsätzlich im Dachgeschoss sowie in zusätzlich
	 	 	 	 	 benannten Geschossen

1.7  Nachrichtliche Übernahmen

1.7.1		 	 	 	 Höhenlage Bestandsgelände

1.7.2		 	 	 	 Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten i. S. d.
	 	 	 Naturschutzrechtes (§ 9 Abs. 6 BauGB und § 22 BNatSchG)
	 	 	 hier:
	 	 	 Biotop aus der Biotopkartierung Bayern Nr. 7243-1129-002

1.7.3		 	 	 	 Anbauverbotszone Bundesstraße

1.7.4       Q2	 	 Rodung Quartiersbaum Nr.2

1.7.5		 	 	 	 Ersatzkästen Fledermäuse gem. 2.6.1 V6
	 	 	 	 	 und Vögel gem. 2.6.1 V16

1.7.6 		 	 	 	 Trafostandort (Vorschlag)

V7 Fledermäuse, Amphibien: Verzicht auf Nachtbauarbeiten
Es erfolgen keine Nachtbauarbeiten sowie Arbeiten in der Dämmerung (sobald Beleuchtung
erforderlich ist) im Zeitraum April bis August.

V8 Fledermäuse, Vögel: Vorgaben Beleuchtung
Für die Außen- und Wegebeleuchtung sind ausschließlich Natriumdampflampen oder LED-Lampen
zulässig.
Es sind warmweiße Lichtquellen mit max. 2700 Kelvin und sehr geringem Blaulichtanteil zu wählen.
Die Beleuchtung ist auf das erforderliche Maß (bezogen auf Helligkeit und Anzahl der Leuchtpunkte)
zu reduzieren.
Durch eine sparsame und zielgerichtete Beleuchtung von Gebäuden und Wegen erfolgt eine
Minimierung von Streulicht ins Umfeld (Beleuchtung von oben nach unten, geringe Lichtpunkthöhen,
gekapselte Bauweise, ggf. Einsatz von Bewegungsmelder, Zeitschaltuhren oder Dimmern,
Reduzierung der Beleuchtungsstärke und der Beleuchtungsdauer).

V9 Fledermäuse, Haselmaus, Amphibien, Vögel:
Gehölzbeleuchtung unzulässig
Eine Beleuchtung/ Bestrahlung von Gehölzbeständen ist nicht zulässig.

V10 Fledermäuse, Haselmaus, Amphibien, Vögel: Gehölzerhalt
Erhalt des Gewässerbegleitgehölzes am Plattlinger Mühlbach.

V11 Haselmaus: Gehölzschnitt und Wurzelstockentfernung
Ein Gehölzrückschnitt (inkl. Brombeeraufwuchs) erfolgt im Zeitraum Oktober bis Februar.
Die Entnahme der Wurzelstöcke erfolgt nach dem Ende des Abfangens.

V12 Reptilienmanagement:
Entfernung von Gehölzen und des Brombeeraufwuchses im Zeitraum Oktober bis Februar.
Die Entnahme der Wurzelstöcke erfolgt erst nach dem Ende des Abfangens.
Vergrämung von Reptilien durch regelmäßige Mahd (ca. 2-wöchig) des gesamten Eingriffsbereichs
ab Mitte März bis zum Ende des Abfangens der Reptilien. Die Mahd hat außerhalb der Aktivitäts-
phase von Reptilien in den frühen Morgenstunden (bis ca. 8Uhr) zu erfolgen. 
Abfangen von Reptilien ab April mit einer ausreichenden Anzahl an Abfangdurchgängen
(Abfangtermine je nach Witterung und Vorkommen), so dass nach gutachterlicher Einschätzung das
Tötungsrisiko nicht signifikant erhöht ist (Freigabe in Rücksprache mit der Unteren
Naturschutzbehörde).
Es sind ca. 10 Abfangdurchgänge mit zwei Personen notwendig.
Das Abfangen erfolgt ggf. unter Zuhilfenahme künstlicher Verstecke (Dachpappe ca. 1x1 m).
Die aus dem Eingriffsbereich abgefangenen Reptilien werden in das entsprechende Ersatzhabitat
umgesiedelt.
Einzäunung Ersatzhabitat mit einem Reptilienzaun.
Vorgaben Zaun: Höhe 50cm, glatte Folie; nicht unterwanderbar (Zaun entweder 10 cm eingraben oder
Folie unten umklappen und mit Sand/Erdmaterial vollständig verdichten); Zaun muss regelmäßig bis
zum Ende der Baumaßnahme beidseitig frei gemäht und auf seine Funktionsfähigkeit überprüft
werden. Der Zaun kann erst nach dem Ende der Baumaßnahme rückgebaut werden.
Es wurde eine worst-case-Annahme getroffen. Wenn durch artspezifische und methodisch geeignete
Erhebungen durch qualifiziertes Fachpersonal nachgewiesen wird, dass keine Reptilien vorkommen, so
kann diese Maßnahme entfallen.

V13 Amphibienmanagement:
Vergrämung potenziell vorkommender Amphibien durch regelmäßige Mahd (ca. 2-wöchig) des
gesamten Eingriffsbereichs ab Mitte März bis zum Ende des Abfangens von Reptilien (siehe
Reptilienmanagement V12).
Bei einer Durchführung der Baumaßnahme während der Hauptwanderungszeit der Amphibien
(Januar bis September) muss eine regelmäßige Kontrolle (v.a. nach Regenereignissen) der Baustelle
während der Bauzeit durch eine ökologische Baubegleitung mit einem ggf. Absammeln vorhandener
Amphibien durchgeführt werden.

V14 Vögel: Vorgaben Gehölzrückschnitt (Vögel)
Zur Vermeidung der Beeinträchtigungen von Nestern und Nestlingen sind erforderliche Maßnahmen
des Gehölzrückschnitts außerhalb der Vogelbrutzeit durchzuführen (also keine Maßnahmen vom 01.03.
bis 30.09.)

V15 Vögel: Vorgaben Glasflächen
Das Risiko einer signifikanten Erhöhung von Vogelschlag an Glasbauteilen ist gem. § 44 BNatSchG
zu minimieren. Das Risiko von Vogelschlag ist gem. gemäß der Broschüre „Vermeidung von
Vogelverlusten an Glasscheiben" (Hrsg. Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 2021)
zu bewerten. Ggf. sind Maßnahmen zur Vermeidung von Vogelschlag an Fensterfronten zu ergreifen
(z.B. die Sichtbarmachung von transparenten Scheiben und die Verminderung von Reflexionen).
Es wird auf die Leitlinie „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht" der schweizerischen Vogelwarte
Sempach verwiesen, die einzuhalten ist.

V16 Vögel: Ersatzkästen (Vögel)
Als Ersatz für den verloren gegangenen potenziellen Quartiersbaum müssen im Umfeld (innerhalb der
zu erhaltenden Gehölze) 3 Vogelkästen angebracht werden. Die Kästen sind so zu positionieren,
dass im Nahbereich freie Anflugmöglichkeit gewährleistet ist.
Die Kästen können gruppenweise angebracht werden. Es ist auf unterschiedliche Ausführungen zu
achten. Die Aufhanghöhe sollte 3-6m betragen. Für die Anbringung sind Aluminiumnägel zu
verwenden. Die Standorte sind zu dokumentieren und der Unteren Naturschutzbehörde vorzulegen.
Die Kästen sind jährlich zu reinigen und auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen.

V17 Vögel: Vorgaben Gebäudeabbruch (Vögel)
Der Gebäudeabbruch erfolgt außerhalb der Vogelbrutzeit (Abbruch im Zeitraum Oktober bis Februar).
Alternativ: Ist ein Abbruch im oben genannten Zeitraum nicht möglich, so sind potenzielle Brutplätze für
gebäudebrütende Vogelarten (Gebäudeecken, offene Fenster, Nischen, Bretterverschläge, Balken,
Kamine, etc.) weitestgehend zu verschließen oder zu entfernen, so dass keine Bruten möglich sind.
Der Verschluss muss bis spätestens Ende Februar erfolgt sein. Vor dem Abbruch ist sicherzustellen,
dass keine Vogelbruten stattfinden. Wird ein Brutgeschehen beobachtet bzw. kann dies nicht
ausgeschlossen werden, so ist der Abbruch bis zum Ausflug der Jungvögel zu verschieben.
Empfehlung: An jedem neu entstehenden Gebäuden werden zwei Vogelkästen angebracht bzw.
bereits in die Fassade eingebaut (entsprechende Wand-/Einbausysteme): Die Kästen oder
EInbausteine können in jeder Himmelsrichtung angebracht werden.

V18 Allgemein:
	 Die fachgerechte Durchführung der dargestellten Vermeidungsmaßnahmen ist durch eine fachlich

qualifizierte ökologische Baubegleitung zu dokumentieren und zu überwachen.

2.6.2     Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität
	 (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.d. § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)
 CEF-Rep-1:
	 Anlage eines Reptilienhabitats auf der östlichen Teilfläche des Flurstücks 1042 (Gmkg. Plattling)) in

Form eines Stein-/Totholzriegels.
	 Das Ersatzhabitat muss Versteckmöglichkeiten, Winterquartiere, Eiablageplätze sowie Nahrungshabitat

beinhalten.
	 Je nach Grundwasserstand kann auf eine Auskofferung verzichtet werden.
	 Der Stein-Totholz-Riegel ist dann entsprechend höher (Höhe ca. 1m) zu gestalten.
	 Die Anlage hat in Koordination mit einer ökologischen Baubegleitung zu erfolgen.
	 Die Anlage des Stein-Totholz-Riegels auf einer Länge von ca. 10-15 m und einer Breite von ca. 2m

(Tiefe ca. 1m) hat gem. dem Plan "spezielle artenschutzrechtliche Prüfung - Maßnahmen Fauna" M
1:1.000 vom 24.01.2025 der beiliegenden saP zu erfolgen.

	 Hinweise:
	 Aufgrund der Nähe zum Eingriffsbereich ist das Ersatzhabitat mit einem Reptilienzaun einzuzäunen

(Vorgaben siehe V11), damit keine Reptilien in das Baufeld geraten! Der Reptilienzaun kann erst nach
Ende der Baumaßnahme rückgebaut werden.

	 Die Maßnahme CEF-Rep1 muss vor dem Zeitpunkt des Eingriffes bereits fertiggestellt und deren
Wirksamkeit gewährleistet sein!

	 Es wurde eine worst-case-Annahme getroffen. Wenn durch artspezifische und methodisch geeignete
Erhebungen durch qualifiziertes Fachpersonal nachgewiesen wird, dass keine Reptilien vorkommen, so
kann diese vorgezogene Ausgleichsmaßnahme entfallen.

Pflege:
• 	 Das Reptilienhabitat ist dauerhaft zu pflegen.
• 	 Es erfolgt eine Entbuschung bzw. Freistellen des Habitats je nach Wüchsigkeit jährlich bis 	
	 spätestens alle 3 Jahre (Pflegezeitraum Oktober bis Februar). Der Gehölzschnitt kann als
	 Totholzmaterial im Bereich des Habitats verbleiben. Es ist sicherzustellen, dass die Eiablageplätze
	 (sandige Rohboden-standorte) im Zeitraum April bis August besonnt sind.
	 Ca. alle drei Jahre erfolgt eine Aufstockung der Totholzstrukturen auf den Steinriegeln.
•	 Randbereiche um die Stein-Totholz-Riegel sind im September/Oktober in einem Mahdmosaik zu
	 mähen (mind. 50% sind abwechselnd ungemäht zu belassen). Je nach Wüchsigkeit kann eine
	 erste Mahd Mitte Mai erfolgen. Auf eine reptilienschonende Mahd ist zu achten (Mahd in den
	 frühen Morgenstunden vor 8 Uhr oder bei nasskalter Witterung).
•	 Die Pflege des umliegenden Grünlands erfolgt gemäß Pflegemaßnahmen der Ausgleichsfläche im
	 Bebauungsplan. 2-malige Mahd mit erstem Schnitt ab 15.06., zweiter Schnitt nicht vor dem
	 15.09.. Entfernung des Mähguts, Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowie
	 Schlegelmulchmähern ist zu beachten.
•	 Wichtig: Innerhalb der Reptilien-Einzäunung erfolgt kein Aufreißen der Vegetationsdecke für eine
	 Artanreicherung, um Tötungen von Reptilien zu vermeiden.

2.6.2 	 Das kartierte Biotop Nr. 7243-1129-002 ist zum Erhalt festgesetzt. Aus naturschutzfachlicher Sicht ist
festzuhalten, dass auch eine Beeinträchtigung durch Bauarbeiten o.ä., auch im Nahbereich, unzulässig
ist. Ggf. sind entsprechende Schutzvorkehrungen in einem Abstand von mind. 5 m zum Kronenrand
während der Bauphase (z.B. Schutzzaun, Flatterband, etc.) zu treffen.

	
2.6.3 	 Für die Außenbeleuchtung des geplanten Gebietes werden LED-Leuchten mit warmweißem Licht

(Farbtemperatur von 2.700 bis max. 3.000 Kelvin) festgesetzt. Ebenso muss das Lampengehäuse zur
Minimierung der Störwirkung gekapselt und nach oben abgeschirmt sein.

2.7 Ausgleichsfläche (§ 9 Abs. 1a und Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

2.7.1 	 Der zu erbringende Ausgleichsbedarf wurde mit 7.063 Wertpunkten nach 	Leitfaden "Bauen im
Einklang mit Natur und Landschaft" in der Fassung von 2021 berechnet.

2.7.2 	 Interne Ausgleichsfläche AF1 (Fläche gem. Planzeichen 1.5.4.1)
	 Die erforderliche Ausgleichsfläche für den Eingriff wird intern auf einer Teilfläche der Flur-Nr. 1042

Gemarkung Plattling erbracht.
	 Auf der Fläche kann mit u.a. Maßnahmen auf einer Fläche von 1.178 m² eine Aufwertung von
	 7.068 Wertpunkten erfolgen.
	 Somit kann der Bedarf an 7.063 Wertpunkten erbracht werden.
	 Damit ist der erforderliche Ausgleich nachgewiesen.

2.7.3 	 Maßnahmen interne Ausgleichsfläche
	 Entwicklungsziele:
	 ext. Grünland: mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland
	 (G212 / GU651L)
	 Streuobstwiese: Streuobstbestände im Komplex mit intensiv bis extensiv
	 genutzten Grünland (B432 / Zielzustand der Wiese: GU651L)

	 Entwicklungsmaßnahmen:
	 Umwandlung von intensivem Grünland in Streuobstbestände im Komplex mit extensiv genutztem

Grünland

	 Entwicklungsmaßnahmen:
	 ·	 Artenanreicherung durch streifenweises Aufreißen der Vegetationsdecke
	 	 auf 30% der Fläche
	 ·	 Mähgutübertragung in Abstimmung mit der Spenderfläche mit der Unteren Naturschutzbehörde.
	  	 In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde alternativ Ansaat von autochthonem
	 	 Saatgut für extensive, artenreiche Wiesen;
	 	 das Saatgut ist so zu wählen, dass sich der Biotoptyp GU651L nach Biotopkartierung
	 	 entwickeln kann (Regio-Saatgut oder Mähgutübertragung).
	 	 Bei Mähgutübertragung Abstimmung der Spenderfläche mit der Unteren Naturschutzbehörde.
	 ·	 keine Einzäunung der Ausgleichsfläche

	 Einzelbäume
	 ·	 Pflanzung von regionaltypischen Obst- und Walnussbäumen
	 	 	 (Pflanzqualität: Hoch- bzw. Halbstamm), gem. Planzeichen 1.5.2.2
	 	 	 unter Beachung der Pflanzliste 2.5.3.2, Mindestabstand 10 - 12 m
	 ·	 Pflockfixierung der Hochstämme (Kokosstrick),
	 	 Anbringung eines Stammschutzes je Hochstamm
	 ·	 Anwuchspflege der Obstbäume in den ersten 2 Jahren
	 ·	 Ausgefallene Obstbäume müssen spätestens in der nächsten Vegetationsperiode in
	 	 der angegebenen Qualität ersetzt werden.

	 Pflegemaßnahmen:
	 ·	 2-malige Mahd der extensiven Wiesenfläche, 1. Schnitt ab 15.06., 2.
	 	 Schnitt nicht vor dem 15.09.
	 ·	 Entfernung des Mähgutes
	 ·	 Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel
	 ·	 Die Verwendung eines Schlegelmähers ist nicht erlaubt
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2.8 Bauordnungsrechtliche Gestaltungs-Vorschriften
	 (§ 9 Abs. 4 BauGB; Art. 81 BayBO)

2.8.1	 Dachform
	 Zulässig sind Flachdächer und geneigte Dachformen
	 Zulässige Dachneigung: mind. 25°, max. 40°, sofern nicht durch zeichnerische Festsetzung im

Einzelnen anderes verfügt ist.
	 Außerhalb von Baugrenzen und Baulinien sind Dachüberstände, Kragplatten und

Überdachungen bis zu einer Tiefe von max. 1,5 m zulässig.
	 Unterbaute Flachdächer sind gem. 2.5.2.3 auszuführen.
	 Die Nutzung von Dachflächen für energetische Zwecke ist allgemein zulässig.

2.8.2	 Dachgauben/Dacheinschnitte
	 Dachgauben sowie aus der Gebäudewand entwickelte Gauben ("Zwerchgiebel") sind zulässig.

Dabei gilt, dass der Abstand von der Giebelwand und untereinander mindestens 1,30 m
betragen muss.

 	 Die Einzelbreite einer Gaube ist auf max. 2,5 m begrenzt.
 Die Gesamtbreite der Gauben einer Dachfläche darf nicht mehr als 1/3 der Trauflänge der

betroffenen Dachfläche betragen.
	 Dacheinschnitte sind zulässig, sofern der Abstand zum Traufpunkt (Schnittpunkt Aussenwand

mit Dachoberfläche) mind. 0,5 m, zum First mind. 1,5 m und der Abstand zwischen Dach-
einschnitten mind. 2,0 m beträgt.

	 Die Einzelbreite eines Dacheinschnitts ist auf max. 5,0 m begrenzt.
	 Die Gesamtbreite der Dacheinschnitte einer Dachfläche darf nicht mehr als 1/2 der Trauflänge

der betroffenen Dachfläche betragen.

3.         Hinweise

3.1 Zeichnerische Hinweise

	 	 		 Lage Schemaschnitt

	 	 		 nachrichtlich: Bestandsgebäude

3.2	 Feuerwehrflächen
	 Auf eine ausreichende Beschilderung "Feuerwehrzufahrten, Aufstellflächen etc." ist zu achten.

Die Aspekte eines Lösch- und Rettungseinsatzes in verkehrsberuhigten Bereichen sind zu
beachten.

3.3	 Abfallentsorgung
	 Die einschlägigen Vorschriften in Bezug auf Erschließungsstraßen und Wendeanlagen (RASt 06)

zur Benutzung durch moderne 3-achsige Müllsammelfahrzeuge (nach § 16 BGV C27 der
Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft) sind zu beachten.

	 Die gesetzlichen Regelungen, insbesondere die Vorschriften der Abfallwirtschaftssatzung des
ZAW Donau-Wald bleiben hiervon unberührt und sind ebenfalls zu beachten.

	 Die Ausweisung  und optimale Gestaltung von ausreichenden Stellplätzen für Abfallbehälter des
praktizierten 3-Tonnen-Holsystems (Restmüll, Papier, Bioabfälle) ist vorzusehen.

	 Die Auswahlkriterien bei der Ermittlung des Standorts für ggf. notwendige Müllnormgroßbehälter
mit 1.100 Liter Füllraum sind zu berücksichtigen.

3.4	 Altlasten		 	 	 	
	 Über Altlasten und Schadensfälle im Bereich des vorgelegten Bebauungsplans liegen derzeit

keine Erkenntnisse vor.
	 Allerdings können Bodenverunreinigungen aufgrund der verschiedenen und nicht näher

bekannten Vornutzungen nicht ausgeschlossen werden.	
	 Falls im Laufe von künftigen Bautätigkeiten Verunreinigungen festgestellt werden, ist umgehend

das Landratsamt Deggendorf zu verständigen und ein Sachverständigenbüro beizuziehen.

3.5	 Grunddienstbarkeiten
	 Bei Neuteilungen der bestehenden Grundstücke sind die Versorgungs- und Entsorgungs-

erfordernisse ggf. durch Grunddienstbarkeiten zu sichern.
	 Dies gilt insbesondere auch für Telekommunikationstrassen.
	 Es liegt ein dinglich gesichertes Kanalleitungsrecht für die Stadt Plattling (Stadtwerke) vor.

3.6	 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnis
	 Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine

denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem
eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu
beantragen ist.

3.7	 Hochwasserschutz
	 Der Geltungsbereich liegt in einem Gebiet mit HW100-Schutz (HW100 = 319,91 m ü. NN).

Neben dem 100-jährlichen Hochwasserereignis (HQ100) ist auch das sogenannte
Extremhochwasserereignis (HQextrem) zu betrachten. Es tritt selten auf und führt zu deutlich
höheren Wasserständen als ein HQ100. Für die Abflussmenge wird in etwa die

	 1,5-fache Menge eines HQ100 angenommen.
	 Die Wasserspiegelhöhe bei einem Extremhochwasser beträgt ca. 320,41 m ü. NN.
	 Bauliche Anlagen in diesen Risikogebieten sollen nur in einer dem jeweiligen

Überschwemmungsrisiko angepassten Bauweise nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik errichtet oder wesentlich erweitert werden, soweit eine solche Bauweise nach Art

	 und Funktion der Anlage technisch möglich ist.
	 Bei den Anforderungen an die Bauweise sollen auch die Lage des betroffenen Grundstücks und

die Höhe des möglichen Schadens angemessen berücksichtigt werden.

3.8	 Die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen ist in Risikogebieten untersagt, wenn andere
weniger wassergefährdende Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur Verfügung
stehen  	 (§ 78 c Abs. 2 i. V. m. § 78 b WHG).

3.9 Aufgrund der hohen Grundwasserstände in dem Bereich muss bei Unterkellerungen davon
ausgegangen werden, dass Bauwasserhaltungen erforderlich werden.

	 Bauwasserhaltungen sind nur im unbedingt notwendigen Umfang zulässig.
	 Sie sind filterstabil gegen den anstehenden Boden auszuführen.
	 Für Bauwasserhaltungen ist eine wasserrechtliche Erlaubnis gem. Art. 70 BayWG
	 zu beantragen.

3.10 	 Löschwasserversorgung
	 Die öffentliche Löschwasserversorgung wird vom Wasserlieferanten, den Stadtwerken Plattling,

mit 96 m3 über zwei Stunden zur Verfügung gestellt;
	 96 m3 Entnahmewert nach 2 Stunden.
	 Der Löschwasserbedarf, der darüber hinausgeht, ist vom Antragsteller auf eigene Kosten

selbstverantwortlich zu errichten und zu betreiben (z. B. Zisternen, Löschwasserteich etc.)
	 Dies umfasst die Planung, Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Unterhalt und

Veränderung der Löschwassereinrichtung.

3.11 	 Über Altlasten und Schadenfälle im Bereich des o.g. Bebauungsplanes liegen keine
Erkenntnisse vor.

	 Es wird empfohlen, bei evtl. erforderlichen Aushubarbeiten das anstehende Erdreich generell
von einer fachkundigen Person organoleptisch beurteilen zu lassen.

	 Bei offensichtlichen Störungen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik, etc.) ist das
	 Landratsamt bzw. das WWA Deggendorf zu informieren.

3.12	 Zugänglichkeit der technischen Normen, Richtlinien etc.
	 Alle technischen Normen, Richtlinien, Arbeitsblätter und sonstigen technischen Vorschriften auf

die der Bebauungsplan in seinen planlichen und textlichen Festsetzungen verweist, werden bei
der Stadt zur Einsicht bereit gehalten.

 
3.13	 Ökokonto AF 2
	 Die erforderliche interne Ausgleichsfläche AF 1 für den Eingriff im Rahmen dieser

Bauleitplanung wird auf einer Teilfläche der Flur-Nr. 1042 Gemarkung Plattling erbracht.
	 Die Restfläche des Grundstückes (mit Ausnahme des Weges) wird in ein Ökokonto überführt

und als AF 2 bezeichnet. (Fläche gem. Planzeichen 1.5.4.2)
	 Auf der Fläche AF 2 kann mit den vorgesehenen Maßnahmen auf einer Fläche von
	 1.645 m² eine Aufwertung von 9.870 Wertpunkten erfolgen.
	 Das Ökokonto wird in einem eigenen Verfahren erstellt. 
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